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Betriebsvermögenseigenschaft einer unverzinslichen  
Darlehensforderung einer GmbH & Co. KG gegenüber  

ihrem Kommanditisten
Übersicht

Aktueller Anlass:  Investitionen am Immobilienmarkt 
erfreuen sich auch weiterhin bei vermögenden Man
danten und Familienverbünden großer Beliebtheit – 
daran haben auch die stark angestiegenen Hypo
thekenzinsen und die Diskussionen um das Ge  
bäudeenergiegesetz nur wenig geändert. Während 
 unsicher gewordene Immobilieneigner gerade ihren 
Bestand teilweise zu Dumpingpreisen verkaufen, 
 greifen andere durchweg vermögende Investoren 
 vielerorts sehr zielgerichtet und beherzt zu. Oft genug 
wird dazu eine ImmobilienPersonengesellschaft in  
der Rechtsform einer GmbH & Co. KG als Investitions
vehikel installiert.

 Da die Schuldzinsen für Immobilieninvestments dauer
haft steuerlich absetzbar sind, macht es gerade für 
 vermögende Investoren keinen Sinn, durch Sondertil
gungen die Kredite des Investments frühzeitig zurück
zuführen. Vielmehr besteht ein großer Anreiz,  die durch 
steuerliche Gebäudeabschreibungen und Mieteingänge 
nach Abzug der realen Kosten entstehende Liquidität 
aus der Personengesellschaft abzuschöpfen und für 
 private oder steuerlich zumindest irrelevante Zwecke zu 
verwenden, während die zur Immobilienfinanzierung 
anfallenden Schuldzinsen dauerhaft steuerlich ab
zugsfähig bleiben. Der Mitteltransfer über eine  
reine Entnahme würde direkt das Kapitalkonto des 
 Gesellschafters beeinflussen und deshalb eventuell 
nach § 15 a EStG unerwünschte Folgewirkungen für die 
steuerliche Abziehbarkeit der Vermietungsverluste nach 
sich ziehen. Für den Mitteltransfer bietet sich in der

 Praxis deshalb alternativ eine Darlehensgewährung  
der Personengesellschaft gegenüber ihrem Kommandi
tisten an. Dabei lauert aber bei fehlender oder fremd
unüblicher Verzinsung dieser Forde rung eine Steuer
falle, die Berater kennen sollten.

Handlungsbedarf:  Gewährt eine Kommanditgesell
schaft aufgrund von Darlehensverträgen ihren Komman
ditisten Darlehen zu nicht fremdüblichen Konditionen, 
gehören die Darlehen zwar zivilrechtlich weiter zum 
 Gesamthandsvermögen, aber nicht zum steuerlichen 
 Betriebsvermögen der KG (BFHUrteil vom 9. Mai 1996, 
BStBl 1996 II S. 642 = SIS 96 21 19 und H 4.3 (24) 
„Personengesellschaften“ – 5. Spiegelstrich EStH 2021). 
Die Gewährung der außerbetrieblich veranlassten Dar
lehen stellt eine „Entnahme“ der Darlehen aus dem 
 Betriebsvermögen der KG in das gesamthänderisch 
 gebundene Privatvermögen dar, die die zum Verlustaus
gleich zur Verfügung stehenden Kapitalkonten im Sinne 
des § 15 a EStG verringert (BFHUrteil vom 16.10.2014, 
Az.  IV R 15/11, BStBl 2015 II S. 267 = SIS 15 00 50).

Handlungszeitraum:  Handlungsbedarf im o.g. Sinne 
besteht grundsätzlich während eines gesamten Kalen
derjahres. Um vor Ende des aktuellen Kalenderjahres 
und vor Abgabe der Steuererklärungen für die Perso
nengesellschaft noch reagieren zu können, bietet sich 
das aktive Mandantengespräch in entsprechenden 
Fallkonstellationen für den Herbst/Winter 2023 an.

 Die Problematik und die Besteuerungskonsequenzen 
sollen anhand eines hier nachgebildeten realen 
 Prüfungsfalles dargestellt werden.
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Sachverhalt

Die A GmbH & Co. KG erzielt aufgrund ihrer gewerblichen Prägung 
aus der Vermietung eines umfangreichen Grundbesitzes gewerbli-
che Einkünfte im Sinne des § 15 EStG. Kommanditisten der Gesell-
schaft sind Herr A mit einem Kommanditanteil von 90 Prozent, die 
restlichen 10 Prozent der Kommanditanteile hält seine Ehefrau AF. 
Die A-GmbH als Komplementärin ist am Vermögen der Gesellschaft 
nicht beteiligt – sie erhält lediglich eine jährliche Vergütung für die 
Übernahme der Haftung und Geschäftsführung.

Nach dem Gesellschaftsvertrag sind für jeden Gesellschafter ein Ka-
pitalkonto und ein Sonderkonto zu führen. Auf dem Kapitalkonto 
werden die Festkapitalanteile des Gesellschafters erfasst. Auf dem 
Sonderkonto sollen Gewinnanteile, Zinsgutschriften, Entnahmen und 
Einlagen verbucht werden. Abweichend von dieser gesellschaftsver-
traglichen Regelung wurden für jeden Gesellschafter tatsächlich die 
folgenden Konten geführt:

 – ein Festkapitalkonto,
 – ein Verlustsonderkonto,
 – ein Kapitalrücklagenkonto,
 – ein Verrechnungskonto.

Nach den Feststellungen im Rahmen einer Betriebsprüfung für die 
Jahre 2017 – 2021 kommt der Prüfer zu dem Ergebnis, dass sowohl 
das (Fest-)Kapitalkonto als auch das Kapitalrücklagenkonto unstrei-
tig zum Kapitalkonto im Sinne des § 15 a EStG gehören. Auf dem 
jeweiligen Verlustsonderkonto wurden im Prüfungszeitraum sämtli-
che Gewinne und Verlustanteile der Kommanditisten erfasst, so dass 
auch dieses Konto zum Kapital nach § 15 a EStG gehört. Auf dem 
Verrechnungskonto wurden im Prüfungszeitraum ausschließlich lau-
fende Verrechnungen gebucht – eine Verbuchung von laufenden 
Verlustanteilen der KG ist nicht erfolgt. Es handelt sich deshalb bei 
dem Verrechnungskonto nicht um einen Bestandteil des Kapitalkon-
tos im Sinne des § 15 a EStG, sondern um echtes Fremdkapital.

Der Prüfer stellt weiterhin fest, dass die KG seit über zehn Jahren 
sämtliche vorhandenen liquiden Mittel unverzinslich an den Hauptge-
sellschafter A ausgezahlt hat. In den Steuerbilanzen der Gesellschaft 
wird eine entsprechende Forderung gegen A ausgewiesen. Aufgrund 
der Auszahlungen ist der Forderungssaldo auf diesem Konto seit Jah-
ren kontinuierlich angewachsen. Eine schriftliche Vereinbarung über 
die Modalitäten dieser Kreditgewährung besteht nach Angaben der 
Firmenvertreter nicht.

Nach den Ermittlungen des Prüfers hat der Hauptgesellschafter A 
die Barmittel zur Finanzierung privater Wertpapiergeschäfte und 
Immobilienkäufe im Ausland verwendet.

Die Bilanzposition „Forderung gegen den Gesellschafter A“ entwi-
ckelte sich wie folgt:

Steuerbilanz der GmbH & Co. KG Werte in Euro
Buchwert zum 1.1.2017 1.278.000

Auszahlungen 2017 1.609.000
Buchwert 31.12.2017 2.887.000

Auszahlungen 2018 1.078.000
Buchwert 31.12.2018 3.965.000

Auszahlungen 2019 1.301.000
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Buchwert 31.12.2019 5.266.000

Auszahlungen 2020 3.370.000
Buchwert 31.12.2020 8.636.000

Auszahlungen 2021 2.807.000
Buchwert 31.12.2021 11.443.000

Aus der Refinanzierung ihres umfangreichen Grundbesitzes passi-
viert die Gesellschaft in den Jahren 2017–2021 gleichzeitig ei-
gene Bankdarlehen in Höhe von rund 8 Millionen Euro, für die sie 
jährlich Schuldzinsen bis zu 300.000 € zu zahlen hat. In den Jah-
ren 2017 und 2018 hat die KG Bankverbindlichkeiten in der Grö-
ßenordnung von 5,2 Millionen Euro umgeschuldet.

Das Gestaltungsmodell führt als besondere Ausprägung eines „Zwei-
kontenmodells“ in der Praxis dazu, dass auf der Ebene der KG steuer-
lich abzugsfähige Schuldzinsen für die Finanzierung des vorhandenen 
Immobilienbestandes auf gleichbleibend hohem Niveau etabliert 
 werden, während die erwirtschafteten liquiden Mittel der KG von ei-
nem der Gesellschafter für finanzielle Transaktionen – überwiegend 
im nicht steuerbaren privaten Bereich – verwendet werden.

Prüfung

Für den Prüfer stellen sich bei der Analyse des Gestaltungsmodells 
die folgenden Fragen:
1. Kann die Forderung gegenüber dem Kommanditisten A in der 

Steuerbilanz der GmbH & Co. KG als Betriebsvermögen ausge-
wiesen werden?

2. Welche steuerlichen Konsequenzen ergeben sich für die Perso-
nengesellschaft und die Kommanditisten, falls die Forderung kein 
steuerliches Betriebsvermögen der GmbH & Co. KG darstellt?

3. Löst die Unverzinslichkeit der Forderung weitere Besteuerungsfol-
gen aus?

Der Prüfer kommt zu folgender Falllösung:
1. Die Forderung gegenüber dem Hauptgesellschafter A gehört zwar 

zivil-/handelsrechtlich zum Gesellschaftsvermögen der Personen-
gesellschaft, steuerlich ist sie jedoch nicht als Betriebsvermögen 
anzusehen. Sie darf deshalb in der Steuerbilanz der GmbH & Co. 
KG nicht ausgewiesen werden. Die Forderung ist im Prüfungszeit-
raum auszubuchen.

2. Die Entnahme ist (mangels einer abweichenden besonderen Ver-
einbarung) allen Gesellschaftern nach Maßgabe ihres jeweiligen 
Anteils am Gesamthandsvermögen zuzurechnen. Die Forderung 
ist über die Kapitalkonten beider Gesellschafter auszubuchen und 
löst damit ggf. einen fiktiven Gewinnzuschlag nach § 15 a Abs. 3 
Satz 1 EStG aus.

3. Die unverzinsliche Herausgabe aller liquiden Mittel der Personen-
gesellschaft stellt anteilig eine steuerbare und steuerpflichtige 
Schenkung der Minderheitsgesellschafterin AF an ihren Ehemann 
und Hauptgesellschafter A dar.

Zur Begründung seiner Lösung führt der Prüfer Folgendes an:

a) Abgrenzung zwischen Entnahme und Darlehen an den 
Gesellschafter

Ein Gesellschafter kann Mittel aus der Gesellschaft durch eine Ent-
nahme zulasten seines Kapitalkontos oder auf schuldrechtlicher Ba-
sis, insbesondere durch Darlehensaufnahme, erlangen. Eine Ent-

nahme beeinflusst nicht die Höhe des Gesellschaftsgewinns, sondern 
über die Kapitalkontenverzinsung ggf. die Gewinnverteilung.

Ob ein Konto ein (mit Negativsaldo geführtes „aktivisches“) Unter-
konto zum Kapitalkonto ist oder eine (Darlehens-)Forderung an den 
Gesellschafter ausweist, ist unter Berücksichtigung der konkret auf 
diesem Konto verbuchten Geschäftsvorfälle zu beurteilen (vgl. Verfü-
gung der OFD Rheinland vom 4.  Dezember 2009, S  2241 a A  – 
1020 – St 113 = SIS 09 40 31). Werden für den Gesellschafter nach 
den gesellschaftsvertraglichen Vereinbarungen Konten in einem so-
genannten Mehrkontenmodell (Zwei-, Drei- oder Vier-Konten-Mo-
dell) geführt, so ist für jedes Gesellschafterkonto gesondert zu beur-
teilen, ob es nach den Grundsätzen des BMF-Schreibens vom 
30.5.1997 (BStBl 1997 I S. 627 = SIS 97 14 25) Eigenkapital oder 
Fremdkapital ausweist. Ein Gesellschafterkonto, dem nach den ge-
sellschaftsvertraglichen Regelungen auch Verluste belastet werden 
(wie zum Beispiel dem variablen Konto eines Kommanditisten im 
sogenannten Zweikontenmodell), ist unabhängig davon, ob es ei-
nen Bestand zugunsten oder zulasten des Gesellschafters ausweist, 
als Kapitalkonto zu qualifizieren.

Dagegen handelt es sich bei einem Konto, auf dem einem Komman-
ditisten nach § 169 HGB entnahmefähige Gewinne gutgeschrieben 
werden (wie zum Beispiel dem Darlehenskonto eines Kommanditis-
ten im sogenannten Drei- oder Vier-Konten-Modell), regelmäßig um 
ein Darlehenskonto, solange es einen Habensaldo ausweist. Über-
zieht der Kommanditist dieses Konto, so ist zu prüfen, ob und in-
wieweit das nunmehr aktivische Konto infolge von gesellschaftsver-
traglich nicht vorgesehenen Auszahlungen negativ geworden ist 
(„unzulässige Entnahmen“ – BFH-Urteil vom 16.  Oktober 2008, 
BStBl 2009 II S. 272 = SIS 09 00 49). Unzulässige Entnahmen in 
diesem Sinne sind auch anzunehmen, wenn diesen zwar ein beson-
derer Gesellschafterbeschluss zugrunde liegt, durch den aber beste-
hende gesellschaftsvertragliche Entnahmeregelungen nicht erwei-
tert werden sollten.

Ein Kommanditist hat nach der Regelung des § 169 Abs. 1 Satz 2 
HGB nur einen Anspruch auf Auszahlung des ihm zukommenden 
Gewinns. Ein darüber hinausgehendes, gewinnunabhängiges Ent-
nahmerecht steht ihm hingegen nicht zu. Sind die zu einer Über-
ziehung des „Darlehenskontos“ im Drei- oder Vier-Konten-Modell 
führenden Auszahlungen ohne Grundlage im Gesellschaftsvertrag 
erfolgt, liegt demzufolge insoweit eine (Darlehens-)Forderung der 
Gesellschaft an den Gesellschafter vor. Die steuerliche Berücksich-
tigung eines solchen Darlehens ist nicht davon abhängig, dass die 
Anforderungen des sog. Fremdvergleichs erfüllt sind (vgl. jedoch in 
diesem Zusammenhang die Ausführungen unter b) zur betrieb-
lichen Veranlassung eines Darlehens an den Gesellschafter). Die 
für Darlehen aufgrund besonderer Vereinbarung zwischen Gesell-
schafter und Gesellschaft geltenden Grundsätze (Fremdvergleich) 
lassen sich nicht ohne Weiteres auf aktivische Gesellschafterver-
rechnungskonten übertragen.

Soweit ein aktivisches Gesellschafterkonto auf gesellschaftsvertrag-
lich zulässige Entnahmen zurückzuführen ist, sind die betreffenden 
Auszahlungen als Vorschüsse auf künftige Gewinne anzusehen, die 
gesellschaftsrechtlich keine Forderung begründen; das Konto ist in-
soweit ein im Soll geführtes Unterkonto des Kapitalkontos.
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b) Betriebliche Veranlassung eines Darlehens an den Gesell-
schafter

Darlehen einer Personengesellschaft an einen Gesellschafter sind un-
abhängig davon, ob sie auf einer besonderen Vereinbarung oder auf 
einer Überziehung eines Gesellschafterverrechnungskontos beruhen, 
betrieblich veranlasst, wenn sie im Interesse der Gesellschaft (und 
nicht nur im Eigeninteresse des Gesellschafters) gewährt werden. Ein 
betriebliches Interesse ist anzunehmen
aa) wenn die Darlehenshingabe aus Sicht der Gesellschaft zu markt-

üblichen Konditionen erfolgt. Die Art der Verwendung der Darle-
hensmittel ist diesem Fall unerheblich; selbst ein privater Verwen-
dungszweck ist bei Marktüblichkeit der Konditionen unschädlich. 
Für die Beurteilung der Marktüblichkeit kommt es neben der tat-
sächlichen Durchführung und Besicherung etc. in erster Linie auf 
die Zinshöhe sowie ggf. auf die eigene Zins belastung der Gesell-
schaft an (Beispiel: die Ausreichung eines Kredits zu 2  Prozent 
Zinsen wäre nicht „marktüblich“, wenn die Gesellschaft das 
Geld zur Tilgung  eigener, höher verzinster Schulden verwenden 
könnte). Die Gestellung oder Nichtge stellung von Kreditsicher-
heiten hat für die Beurteilung der Marktüblichkeit keine allein-
entscheidende Bedeutung (Rz. 5 und 8 des BMF-Schreibens vom 
23.12.2010, BStBl 2011 I S. 37 = SIS 10 42 39).

bb) wenn marktunüblich günstige Konditionen durch ein besonde-
res betriebliches Interesse der Gesellschaft an dem Verwen-
dungszweck des Kredits bedingt sind (Beispiel: Der Gesellschaf-
ter soll mit einem zu 4 % verzinsten Darlehen der Gesellschaft 
eine Fabrikhalle errichten, die nach Fertigstellung ausschließlich 
der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden soll).

Auf ein Darlehen der Gesellschaft an den Gesellschafter ist § 15 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG weder direkt noch entsprechend anwend-
bar. Bei einem steuerlich anzuerkennenden Darlehen sind die Dar-
lehenszinsen für die Gesellschaft Betriebseinnahmen; die Abzugs-
fähigkeit der Zinsausgaben beim Gesellschafter richtet sich nach 
der Verwendung des Kredits (Betriebsausgaben bzw. Sonderbe-
triebsausgaben bei betrieblichem Verwendungszweck, Werbungs-
kosten oder nichtabzugsfähige Kosten der Lebensführung bei pri-
vatem Verwendungszweck). Der Ansatz eines niedrigeren Teilwerts 
der Forderung für den Fall, dass das Darlehen notleidend wird, ist 
wegen des Grundsatzes der korrespondierenden Bilanzierung je-
denfalls dann nicht möglich, wenn die Darlehensschuld bei dem 
Gesellschafter zum (negativen) Sonderbetriebsvermögen gehört 
(BFH-Beschluss vom 24. Juli 2006, VIII B 233/05, BFH/NV 2006 
S. 2110 = SIS 06 41 98). Für eine Teilwertabschreibung ist im Üb-
rigen kein Raum, soweit der Forderung ein Guthaben des Gesell-
schafters nach § 738 Abs. 1 Satz 2 BGB gegenübersteht, gegen 
das im Auseinandersetzungsfall aufgerechnet werden könnte, oder 
wenn nicht die üblichen Schritte zur Durchsetzung der Forderung 
ausgeschöpft werden.

Im vorliegenden Praxisfall wurde das Verrechnungskonto in der 
Buchführung nicht als Eigenkapital behandelt, sondern als echtes 
Darlehenskonto geführt. Auf dem Verrechnungskonto wurden we-
der Gewinne noch Verluste erfasst und es ist nach den Regelun-
gen im Gesellschaftsvertrag nicht bei der Ermittlung des Abfin-
dungsguthabens zu berücksichtigen. Nach Auffassung des Prüfers 
ist wegen der mehr als 10-jährigen Übung von einer faktischen 
Änderung des Gesellschaftsvertrages hinsichtlich der Zulässigkeit 
von Entnahmen durch die Kommanditisten auszugehen. Aus die-

sen Gründen ist zunächst der Behandlung des Verrechnungskon-
tos als reines Forderungskonto der Gesellschaft aus einer Kredit-
gewährung an den Gesellschafter A zu folgen.

c) Rechtsfolgen fehlender betrieblicher Veranlassung
aa) Zuordnung der Darlehensvaluta
Wird das Darlehen nicht angemessen verzinst oder hält es bei einer 
Gesamtbetrachtung in anderer Hinsicht einem Fremdvergleich nicht 
stand, so gehört es zwar zivilrechtlich zum Gesellschaftsvermögen, 
aber nicht zum steuerlichen Betriebsvermögen (BFH-Urteil vom 
9. Mai 1996, BStBl 1996 II S. 642 = SIS 96 21 19; vgl. auch H 4.3 
(2–4): „Personengesellschaften“ 5. Spiegelstrich, EStH 2021).

Damit ergeben sich insgesamt folgende Möglichkeiten:

Zu be-
urteilende  
Fallgestaltung

„echte“ 
 Entnahme

betrieblich 
 veranlasstes 
 Darlehen an den 
Gesellschafter

außerbetrieblich 
veranlasstes 
 Darlehen an den 
Gesellschafter

handelsrechtlich Minderung des 
Kapitalkontos

Forderung Forderung

steuerlich Minderung des 
Kapitalkontos

Forderung Minderung des 
 Kapitalkontos

Die außerbetriebliche Veranlassung der Darlehensgewährung aus 
Sicht der Gesellschaft wird bereits dadurch untermauert, dass die 
liquiden Mittel seit Jahren unverzinst und ohne die verkehr s-
übliche Besicherung herausgereicht wurden. Eine derartige Darle-
henshingabe zwischen Gesellschaft und Gesellschafter hält dem 
Fremdvergleich nicht stand (BFH-Urteil vom 20. September 1990, 
BStBl 1991 II S. 18 = SIS 91 01 20 und vom 9. Mai 1996, BStBl 
1996 II S. 642 = SIS 96 21 19) – sie ist allein aus Eigeninteresse 
des Hauptgesellschafters erfolgt. Ein weiteres Indiz für die feh-
lende betriebliche Veranlassung ist, dass die Gesellschaft ihrerseits 
alle verfügbaren Barmittel an den Hauptgesellschafter weiterleitet, 
andererseits die seit Jahren bestehenden eigenen Bankverbind-
lichkeiten nicht oder nur unzureichend tilgt und dafür – auch nach 
einer im Prüfungszeitraum vorgenommenen Umschuldung – selbst 
dauerhaft hohe Zinsbelastungen in Kauf nimmt. Die an den Gesell-
schafter ausgereichten Barmittel hätten zur Tilgung der eigenen (hö-
her-)verzinslichen Hypothekenkredite verwendet werden können. 
Zusammenfassend bringt die unverzinsliche Darlehensgewährung 
der GmbH & Co. keinen Nutzen, sondern nur Lasten.

In diesem Fall gehört die Darlehensforderung zwar zum zivilrechtli-
chen Gesellschaftsvermögen der GmbH & Co. KG und damit han-
delsrechtlich auch zum Betriebsvermögen der Personengesellschaft, 
nicht aber zum steuerlichen Betriebsvermögen. Die Gewährung ei-
nes außerbetrieblich veranlassten Darlehens stellt also eine „Ent-
nahme“ der Darlehensvaluta aus dem Betriebsvermögen der Gesell-
schaft in das gesamthänderisch gebundene Privatvermögen mit 
allen steuerlichen Folgen dar (insbesondere auch bezüglich des 
§ 15 a EStG vgl. BFH-Urteil vom 16. Oktober 2014, Az. IV R 15/11, 
BStBl 2015 II S. 267 = SIS 15 00 50).

Die Entnahme ist (mangels einer abweichenden besonderen Vereinba-
rung) beiden Kommanditisten nach Maßgabe ihres jeweiligen Anteils 
am Gesamthandsvermögen zuzurechnen. In der Folge werden auch 
die zum Verlustausgleich zur Verfügung stehenden Kapitalkonten im 
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Sinne des § 15 a EStG beider Kommanditisten verringert. Dementspre-
chend sind ggf. erfolgte „Tilgungsleistungen“ sowie „Zinsleistungen“ 
des Darlehensnehmers bei beiden Gesellschaftern anteilig als Einlagen 
zu erfassen.

Sollte das Darlehen in Zukunft aufgrund finanzieller Schwierigkeiten 
des Darlehensnehmers A notleidend werden, ist eine Teilwertab-
schreibung mit steuerlicher Wirkung nicht möglich, da die Darle-
hensforderung zum steuerlichen Privatvermögen der Gesellschaft zu 
rechnen ist (BFH-Urteil vom 9. Mai 1996, BStBl 1996 II S. 642 = 
SIS 96 21 19).

bb) Gewinnauswirkung
Sofern die Darlehensvaluta aus dem steuerlichen Betriebsvermögen 
in das gesamthänderisch gebundene Privatvermögen „entnommen“ 
wird, sind zugehörige Refinanzierungskosten der Gesellschaft nicht 
betrieblich veranlasst und deshalb vom Betriebsausgabenabzug aus-
geschlossen.

Vom Darlehensnehmer gezahlte „Zinsen“ für ein nach den vorste-
henden Grundsätzen nicht aus betrieblichen Gründen gewährtes 
Darlehen führen nicht zu Betriebseinnahmen der Gesellschaft. Bei 
einem nach den allgemeinen Grundsätzen steuerlich anzuerken-
nenden Darlehensverhältnis sind sie insoweit als Einnahmen aus 
Kapitalvermögen der Gesellschafter zu erfassen, als sie nicht an-
teilig dem Darlehensschuldner selbst zuzurechnen sind.

Ob die vom Darlehensschuldner gezahlten Zinsen – soweit sie anteilig 
den Mitgesellschaftern als Darlehensgeber zustehen – Betriebsausga-
ben, Werbungskosten oder nicht abziehbare Lebenshaltungskosten 
darstellen, ist von der Verwendung der entsprechenden Darlehensmit-
tel abhängig.

Die Ausbuchung der Darlehensforderung erfolgt in der ersten offenen 
Bilanz des Prüfungszeitraums. Soweit davon der Kapitalstand zum 
1.1.2017 betroffen ist, muss die Ausbuchung aufgrund der eingetre-
tenen Bestandskraft der Veranlagungen der Vorjahre gewinnneutral 
über eine „Kapitaldurchbrechung“ erfolgen. Die im Prüfungszeitraum 
erfolgten weiteren Mittelentnahmen sind über die Kapitalkonten der 
beiden Kommanditisten auszubuchen. Soweit durch diese Entnahmen 
ein negatives Kapitalkonto entsteht oder sich erhöht, ist dem jeweili-
gen Kommanditisten der Betrag der Einlageminderung als Gewinn 
hinzuzurechnen (fiktiver Gewinnzuschlag nach § 15 a Abs. 3 Satz 1 
EStG). Die danach zuzurechnenden Beträge mindern die Gewinne, die 
dem jeweiligen Kommanditisten im Wirtschaftsjahr der Zurechnung 
oder in späteren Wirtschaftsjahren aus seiner Beteiligung an der 
Kommanditgesellschaft zuzurechnen sind (§ 15 a Abs. 3 Satz 4 EStG).

Der fiktive Gewinnzuschlag darf den Betrag der Anteile am Verlust 
der Kommanditgesellschaft nicht übersteigen, der im Wirtschafts-
jahr der Einlageminderung und in den zehn vorangegangenen 
Wirtschaftsjahren ausgleichs- oder abzugsfähig gewesen ist. Für 
die Ermittlung dieses Hinzurechnungshöchstbetrags sind die aus-
gleichsfähigen Verlustanteile mit den Gewinnanteilen zu saldieren, 
mit denen sie hätten verrechnet werden können, wenn sie nicht 
ausgleichsfähig, sondern lediglich verrechenbar im Sinne des § 15 a 
Abs.  2 EStG gewesen wären (BFH-Urteil vom 20. März 2003, 
BStBl 2003 II S. 798 = SIS 03 41 37).

Weiterhin kommt es zu einem fiktiven Gewinnzuschlag nach Maß-
gabe des § 15 a Abs. 3 Satz 1 EStG jedoch nur, sofern nicht durch 
die Entnahmen eine erweitere Außenhaftung im Sinne des § 15 a 
Abs. 1 Satz 2 EStG in Verbindung mit §§ 171 Abs. 1 und 172 Abs. 4 
HGB entsteht. Diese Frage bestimmt sich alleine nach Handels-
recht – maßgeblich ist das in der Handelsbilanz ausgewiesene Kapi-
talkonto. Eine Einlage gilt nach § 172 Abs. 4 Satz 1 HGB den Gläu-
bigern gegenüber als nicht geleistet, soweit sie zurückbezahlt wird. 
Zurückbezahlung der Einlage in diesem Sinn ist eine Entnahme aus 
dem Gesellschaftsvermögen, die dazu führt, dass das Guthaben auf 
dem Kapitalkonto den Betrag der Hafteinlage nicht mehr deckt. Die 
Haftung lebt daher bei jeder (Rück-)Gewähr von Vermögen der KG 
wieder auf, soweit dadurch das Kapitalkonto unter den Betrag der 
im Handelsregister eingetragenen Haftsumme sinkt (BGH-Urteil vom 
5. Mai 2008 Az. II ZR 105/07 = SIS 08 32 72). Die Entnahme der 
steuerlich nicht anzuerkennenden Darlehensforderung gegenüber 
dem Kommanditisten A führt allerdings nicht zu einem Wiederaufle-
ben der Außenhaftung, weil die Forderung handelsrechtlich im Ge-
sellschaftsvermögen der GmbH & Co. KG verbleibt und somit keine 
Kapitalrückzahlung im Sinne des § 172 Abs. 4 HGB vorliegt.

Exkurs: Würde das Darlehen im Beispielsfall zinsverbilligt von der Perso-
nengesellschaft an ihren Gesellschafter ausgereicht, wäre es zumindest 
dann betrieblich veranlasst, wenn ein Ausfall der Darlehensforderung 
im Hinblick auf eventuell gestellte Sicherheiten so gut wie ausge-
schlossen wäre (vgl. Schmidt/Wacker, § 15 Rz. 630, Ley, DStR 2009 
S. 613,618). Allerdings läge dann insoweit eine mit den Selbstkosten zu 
bewertende Nutzungsentnahme vor, soweit die Refinanzierungskosten 
der Personengesellschaft die Zinseinnahmen übersteigen (Zimmermann, 
Die Personengesellschaft im Steuerrecht, 12. Auflage Rz. 162).

d) Schenkungsteuerliche Folgen
Aufgrund der unentgeltlichen Darlehensüberlassung der GmbH & 
Co. KG an den Hauptgesellschafter (unentgeltliche Kapitalnutzung) 
weist die Personengesellschaft handelsrechtlich in fremdunüblicher 
Weise einen zu niedrigen Gewinn aus dem Gesamthandsvermögen 
aus. Dies beeinflusst auch den Gewinnanteil der Minderheitsgesell-
schafterin AF, die zugleich Ehefrau des Kreditnehmers A ist. Sie ver-
zichtet indirekt über ihre 10 %ige Kommanditbeteiligung auf ihr ei-
gentlich zustehende Gewinnanteile zugunsten ihres Ehemannes.

Der Vergütungsverzicht der Personengesellschaft ist deshalb Gegen-
stand einer Schenkung nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG zwischen AF und 
A (vgl. auch Schulze zur Wiesche; Die schenkungsteuerliche Behand-
lung von verdeckten Vermögensübertragungen im Bereich der Perso-
nengesellschaften, UVR 2006 S.  89). Der für die Besteuerung zu-
grunde zu legende Wert ergibt sich nach § 15 Abs. 1 BewG aus dem 
kapitalisierten Wert einer Jahresnutzung. Gegenstand der Schenkung 
ist hier gerade nicht – eventuell nach § 13 a ErbStG steuerbegünstig-
tes – Betriebsvermögen.

Besondere Brisanz erhält die schenkungsteuerliche Würdigung des 
aufgegriffenen Sachverhaltes durch die in §  170 Abs.  5 Nr.  2 AO 
verankerte Anlaufhemmung. Dies ermöglicht der Finanzverwaltung, 
den Sachverhalt auch für weit zurückliegende Jahre steuerlich auf-
zugreifen und auszuwerten. Dabei ist davon auszugehen, dass die 
Beteiligten ihrer nach § 30 Absätze 1 und 2 ErbStG bestehenden 
Anzeigepflichten nicht nachgekommen sind.
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Urteilsbesprechungen

Hinzurechnung von Mieten für Stand
flächen bei Imbissbetrieben im Reise
gewerbe

Eine Hinzurechnung von Mieten für Standflächen eines im 
Reisegewerbe tätigen Imbissbetriebs nach § 8 Nr. 1 
Buchst. e GewStG ist wegen der Voraussetzungslosigkeit 
der Eigentumsfiktion unabhängig davon möglich, ob es 
im Reisegewerbe Vergleichsbetriebe gibt, die mit in ihrem 
Eigentum stehenden Verkaufsflächen arbeiten.

Urteil vom 12.10.2023 – Az. III R 39/21 = SIS 23 18 90

I. Sachverhalt

Die Klägerin ist eine gewerblich tätige GmbH. Sie verkaufte in den 
Streitjahren 2014 und 2015 mit Verkaufsständen an ständig wech-
selnden Orten gastronomische Leistungen in Form von zubereiteten 
Speisen. Für die Verkaufsstände mietet sie kurzzeitig – jeweils für 
die Dauer von einzelnen Tagen bis hin zu mehreren Wochen – 
Standplätze auf Märkten, Festivals und anderen Veranstaltungen an. 
Die zu verkaufenden Speisen bereitet die Klägerin in den Ständen 
zu. Hierfür erforderliche Betriebsmittel wie Wasser und Strom stellen 
die Vermieter zur Verfügung. Das FA rechnete dem Gewinn der Klä-
gerin Mieten (langfristige Anmietungen und Standmiete) nach Maß-
gabe des § 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG hinzu. Die hiergegen gerich-
tete Klage hatte in erster Instanz keinen Erfolg.

II. Entscheidung des BFH

Die Richter des BFH wiesen die Revision der Klägerin zurück. Nach § 8 
Nr. 1 GewStG in der in den Erhebungszeiträumen 2014 und 2015 
 geltenden Fassung werden dem Gewinn aus Gewerbebetrieb (§ 7 
GewStG) ein Viertel der Summe aus den dort unter den Buchst. a bis f 
benannten Aufwendungen hinzugerechnet, soweit sie bei der Ermitt-
lung des Gewinns abgesetzt worden sind und soweit die Summe den 
Betrag von 100.000 € übersteigt. Hinzugerechnet wird dabei auch 
ein Viertel aus der Hälfte der Miet- und Pachtzinsen (einschließlich 
Leasing raten) für die Benutzung der unbeweglichen Wirtschaftsgüter 
des Anlagevermögens, die im Eigentum eines anderen stehen (§ 8 
Nr. 1 Buchst. e GewStG).

Die Voraussetzungen für eine gewerbesteuerrechtliche Hinzurech-
nung der Mieten für die von der Klägerin angemieteten Stand-
plätze liegen vor. Da die Frage, ob die streitgegenständlichen Wirt-
schaftsgüter dem Anlagevermögen zuzuordnen sind, anhand des 
konkreten Geschäftsgegenstands und der speziellen betrieblichen 
Verhältnisse der Klägerin zu beantworten ist, kommt es insoweit 
entscheidend auf die tatsächlichen Feststellungen und die tatsäch-
liche Würdigung des FG an.

Wegen der Voraussetzungslosigkeit der Eigentumsfiktion kommt es – 
entgegen der Auffassung der Klägerin – nicht darauf an, ob es im 
Reisegewerbe Vergleichsbetriebe gibt, die insoweit mit Eigenkapital, 
also mit in ihrem Eigentum stehenden Standplätzen, arbeiten, und 
ob die Klägerin eine Wahlmöglichkeit zwischen einer Anmietung und 
 einem Erwerb der Standplätze hat (BFH, Urteil v. 8.12.2016  – 
IV R 24/11 = SIS 16 28 57, BStBl 2022 II S. 276, Rz 16).

Der Annahme von Anlagevermögen steht nicht entgegen, dass die 
Standplätze von der Klägerin regelmäßig nur für kurze Zeit – nach 
den Feststellungen des FG für die Dauer von einzelnen Tagen bis hin 
zu mehreren Wochen – angemietet wurden. Auch eine regelmäßig nur 
für kurze Zeit erfolgende Anmietung von unterschiedlichen Standflä-
chen bewirkt deren Zuordnung zum (fiktiven) Anlagever mögen, wenn 
sich die wiederholte kurzfristige Anmietung ähnlicher Standflächen als 
Surrogat einer langfristigen Nutzung solcher Standflächen darstellt. 
Schließlich gehören die Mietzinsen entgegen dem Vorbringen der Klä-
gerin auch nicht zu den Herstellungskosten der von der Klägerin ver-
triebenen Produkte und sind deshalb auch aus diesem Grund nicht 
von der Hinzurechnung ausgeschlossen. Eine Umqualifizierung von 
Mieten für Standflächen in Herstellungskosten der angebotenen Pro-
dukte scheidet aus, wenn die Aufwendungen bei einer Gesamtbe-
trachtung unter das Einbeziehungsverbot für Vertriebskosten fallen 
(§ 255 Abs. 2 Satz 4 HGB).

III. Anmerkungen RiBFH Dr. Adam

Nach dem Urteil des BFH v. 17.8.2023 – III R 59/20 = SIS 23 17 36 
zu einem Anbieter von Ferienimmobilien hat der BFH ein weiteres 
Urteil zu § 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG veröffentlicht. Die Entscheidung 
betrifft einen im Reisegewerbe tätigen Imbissbetrieb, der seine vor 
Ort zubereiteten Speisen verkaufte. Beispiele für die von der Klägerin 
regelmäßig nur für kurze Zeit angemieteten Standflächen für ihre 
Verkaufsstände sind Märkte und Festivals. Unter Bezugnahme auf 
die früheren Entscheidungen des BFH v. 25.7.2019 – III R 22/16 = 
SIS 19 15 98 und v. 23.3.2022 – III R 14/21 = SIS 22 10 03 bestä-
tigt der BFH seine Rechtsprechung zu den Kriterien für die Zuord-
nung angemieteter Wirtschaftsgüter zum (fiktiven) Anlagevermögen. 
Das Eigentum (hier: an den Standflächen) wird fingiert, d.h. als sol-
ches unterstellt. Der BFH betont die „Voraussetzungslosigkeit der Ei-
gentumsfiktion“, nach der es z.B. unerheblich ist, ob das Eigentum 
an den Wirtschaftsgütern überhaupt erworben werden könnte und 
ob Vergleichsbetriebe Eigentum an Standflächen innehaben oder 
nicht. Auf solche Fragen kommt es nicht an (vgl. 1. Leitsatz).

Der BFH bestätigt ferner, dass die nur kurzfristige Anmietung der 
Zuordnung zum (fiktiven) Anlagevermögen nicht entgegensteht 
(vgl. 2. Leitsatz). Zwar scheint zwischen dem Begriff des Anlage-
vermögens, das gemäß § 247 Abs. 2 HGB einem Betrieb dauernd 
zu dienen bestimmt ist, und einer nur kurzfristigen Anmietung ein 
innerer Widerspruch zu bestehen. Der BFH hat aber bereits ge-
klärt, dass das Vorliegen fiktiven Anlagevermögens zu bejahen 
sein kann, wenn gleichartige Wirtschaftsgüter jeweils nur kurzfris-
tig, insgesamt betrachtet aber sehr regelmäßig in einem mehrjäh-
rigen Zeitraum angemietet werden (vgl. BFH, Urteil v. 1.6.2022 – 
III R 56/20 = SIS 23 00 25).

Im Streitfall war die Klägerin auf die ständige Verfügbarkeit ähnlicher 
Standflächen angewiesen („wiederholte kurzfristige Anmietung als 
Surrogat langfristiger Nutzung“). Einen weiteren inhaltlichen Schwer-
punkt bildet die Abgrenzung der Herstellungskosten (Fertigungsge-
meinkosten) von den nicht aktivierbaren Vertriebskosten (vgl. §  255 
Abs. 2 Satz 4 HGB und 3. Leitsatz). Hintergrund der betreffenden Aus-
führungen ist, dass es bei einer Qualifizierung als Herstellungskosten 
insoweit per Saldo an einer Gewinnminderung durch die Mieten feh-
len würde (vgl. dazu bereits die Urteile v. 30.7.2020 – III R 24/18 = 
SIS 20 17 28 und v. 20.5.2021 – IV R 31/18 = SIS 21 11 04).
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Statthaftigkeit einer Nichtigkeitsklage  
bei Verletzung der Vorlagepflicht

Die Nichtigkeitsklage ist nicht statthaft, wenn mit ihr 
lediglich eine Verletzung der Pflicht zur Vorlage an den 
EuGH geltend gemacht wird.

Urteil vom 10.10.2023 – Az. IX K 1/21 = SIS 23 17 72

I. Sachverhalt

In der Sache wollen die Kläger die Verfassungsmäßigkeit des Renn-
wett- und Lotteriegesetzes klären. Mit ihrer Nichtigkeitsklage richten 
sie sich gegen die Entscheidung des BFH v. 17.5.2021 – IX R 20/18 = 
SIS 21 16 96, mit der das Gericht § 17 Abs. 2 RennwLottG als verfas-
sungs- und europarechtskonform angesehen hatte (BFH, Urteil v. 
17.5.2021 – IX R 20/18 = SIS 21 16 96). Die Kläger sind der Ansicht, 
der BFH habe in dem Verfahren in willkürlicher und nicht vertretbarer 
Weise seine Verpflichtung verletzt, Rechtsfragen dem EuGH vorzule-
gen und sie dadurch ihrem gesetzlichen Richter entzogen.

II. Entscheidung des BFH

Die Richter des BFH wiesen die Nichtigkeitsklage als unzulässig ab. 
Nach §  579 Abs.  1 Nr.  1 ZPO findet die Nichtigkeitsklage statt, 
wenn das erkennende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war. 
Die Nichtigkeitsklage ist unzulässig. Das Verfahren ist nicht wieder 
aufzunehmen, denn die Nichtigkeitsklage ist nicht statthaft.

Die Verkennung einer Vorlageverpflichtung (durch das vorschrifts-
mäßig besetzte Gericht) ist kein Besetzungsmangel i.S. des § 579 
Abs. 1 Nr. 1 ZPO. Eine Nichtigkeitsklage ist daher nicht statthaft, 
wenn sie lediglich darauf gestützt wird, dass im Ausgangsverfah-
ren eine Vorlage an das BVerfG oder an den EuGH angeregt wor-
den war, das erkennende Gericht dem aber nicht gefolgt ist. Dabei 
ist unerheblich, ob die Beurteilung der Vorlageverpflichtung durch 
das Ausgangsgericht rechtlich zutreffend war.

Die Nichtigkeitsklage ist auch nicht deshalb statthaft, weil ihre Er-
hebung Voraussetzung für die Erschöpfung des Rechtswegs nach 
§  90 Abs.  2 BVerfGG ist. Zwar muss im Rahmen einer Verfas-
sungsbeschwerde nach §  23 Abs.  1 Satz  2 Halbsatz 1, §  92 
BVerfGG nach Maßgabe der materiellen Subsidiarität dargelegt 
werden, dass das Vorbringen vor dem Fachgericht eine Vorlage an 
den EuGH als naheliegend hat erscheinen lassen. Im Rahmen ei-
ner Rüge der Verletzung von Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG erstreckt 
sich die Obliegenheit des Prozessbeteiligten regelmäßig darauf, 
durch entsprechende Anträge oder Anregungen an das Fachge-
richt eine Befassung des gesetzlichen Richters zu erreichen (vgl. 
BVerfG-Beschlüsse v. 31.7.2001 – 1 BvR 304/01, unter II.1.a; v. 
19.7.2011 – 1 BvR 1916/09 = SIS 12 00 97, BVerfGE 129, 78, 
beginnend ab B.III.2. und v. 27.4.2021 – 1 BvR 2731/19 = SIS 21 
12 28, Rz 2 f.; vgl. auch Hummel, UR 2021, 736, 737). Diesen An-
forderungen an die Rechtswegerschöpfung ist die Klägerin bereits 
im Ausgangsverfahren gerecht geworden. Eine Vorlage an den 
EuGH hatte die Klägerin im Rahmen ihrer Revisionsbegründung 
mehrfach angeregt. Einer Wiederholung dieses Vorbringens im 
Rahmen einer Nichtigkeitsklage bedarf es daher für Zwecke der 
Rechtswegerschöpfung nicht.

III. Anmerkungen RiBFH Dr. Trossen

Mit der Entscheidung vereinfacht der BFH den Weg zum Bundesver-
fassungsgericht, wenn Verstöße gegen das Gebot des gesetzlichen 
Richters (Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG) wegen Nichtvorlage eines Ver-
fahrens an den EuGH gerügt werden. Hier war in der Vergangenheit 
unklar, ob mit Blick auf das für eine Verfassungsbeschwerde einzu-
haltende Gebot der Rechtswegerschöpfung vor Einlegung einer Ver-
fassungsbeschwerde (§ 90 Abs. 2 BVerfGG) eine Nichtigkeitsklage 
zu erheben war. Aus Beratersicht wurde diese sicherheitshalber im-
mer eingelegt, um „auf jeden Fall“ die formelle Rechtswegerschöp-
fung zu erreichen. Für Verfahren, die gezielt zum Bundesverfas-
sungsgericht gebracht werden sollen, bedeutete die „Schleife“ über 
die Nichtigkeitsklage eine erhebliche Verzögerung. Diese Verzöge-
rung kann nunmehr vermieden werden. Kommt man als Berater z.B. 
in einem umsatzsteuerlichen oder zollrechtlichen Verfahren zu der 
Auffassung, sowohl das FG als auch der BFH hätten es versäumt, 
das Verfahren dem EuGH (Art.  267 AEUV) vorzulegen, kann dies 
nun unmittelbar mit einer Verfassungsbeschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht gerügt werden. Es ist nicht – wie bei einer Verlet-
zung des rechtlichen Gehörs in Form einer Anhörungsrüge – bei der 
Rüge einer Verletzung des gesetzlichen Richters eine Untätigkeits-
klage vorzuschalten. Beachten Sie dabei, dass Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer vor dem Bundesverfassungsgericht nicht postulati-
onsfähig sind (§ 22 BVerfGG).

Keine Fertigung einer DatenCD im 
 Rahmen der Akteneinsicht

Das Finanzgericht (FG) ist nicht verpflichtet, Behörden-
akten, die in Papierform vorliegen, zu digitalisieren und 
deren Inhalt auf einer Daten-CD einem Beteiligten zu 
übergeben. Dies gilt auch, wenn das FG am ersetzenden 
Scannen im Sinne des § 52 b Abs. 6 Satz 1 FGO teilnimmt.

Urteil vom 30.10.2023 – Az. X B 35/23 (AdV) = SIS 23 18 82

I. Sachverhalt

Streitig ist, ob sich aus § 78 FGO ein Anspruch auf Digitalisierung 
von Behördenakten, die in Papierform vorliegen, ergibt.

II. Entscheidung des BFH

Der Anspruch auf Akteneinsicht im finanzgerichtlichen Verfahren 
ergibt sich aus § 78 FGO. Nach § 78 Abs.  1 Satz  1 und 2 FGO 
können die Beteiligten die Gerichtsakten und die dem Gericht vor-
gelegten Akten einsehen und sich durch die Geschäftsstelle auf 
ihre Kosten Ausfertigungen, Auszüge, Ausdrucke und Abschriften 
erteilen lassen. Das Verfahren zur Einsichtnahme in diese Akten 
regeln § 78 Abs. 2 und Abs. 3 FGO.

Werden die Prozessakten elektronisch geführt, wird Akteneinsicht 
durch Bereitstellung des Inhalts der Akten zum Abruf oder durch 
Übermittlung des Inhalts der Akten auf einem sicheren Übermitt-
lungsweg gewährt (§ 78 Abs. 2 Satz 1 FGO). Auf besonderen Antrag 
wird Akteneinsicht durch Einsichtnahme in die Akten in Diensträu-
men gewährt (Satz 2). Ein Aktenausdruck oder ein Datenträger mit 
dem Inhalt der Akten wird auf besonders zu begründenden Antrag 
nur übermittelt, wenn der Antragsteller hieran ein berechtigtes Inte-
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resse darlegt (Satz 3). Stehen der Akteneinsicht in der nach Satz 1 
vorgesehenen Form wichtige Gründe entgegen, kann die Aktenein-
sicht in der nach den Sätzen 2 und 3 vorgesehenen Form auch ohne 
Antrag gewährt werden (Satz 4).

Werden die Prozessakten in Papierform geführt, wird Akteneinsicht 
durch Einsichtnahme in die Akten in Diensträumen gewährt (§ 78 
Abs. 3 Satz 1 FGO). Die Akteneinsicht kann, soweit nicht wichtige 
Gründe entgegenstehen, auch durch Bereitstellung des Inhalts der 
Akten zum Abruf oder durch Übermittlung des Inhalts der Akten auf 
einem sicheren Übermittlungsweg gewährt werden (Satz 2).

Ein Anspruch darauf, dass das FG eine tatsächlich in Papierform 
vorliegende Akte digitalisiert und als Daten-CD übersendet, ergibt 
sich aus Wortlaut und Systematik der § 78 Abs. 2, 3 FGO nicht. 
Die Form und der Ort der Akteneinsicht werden durch § 78 Abs. 2 
und 3 FGO in der ab 1.1.2018 geltenden Fassung ausdrücklich 
geregelt. Sie hängen also davon ab, ob die Prozessakten elektro-
nisch oder in Papierform geführt werden. Werden sie teilweise 
elektronisch, teilweise in Papierform geführt, ist auch für die Art 
der Akteneinsicht danach zu differenzieren, auf welchen Aktenteil 
das Begehren sich bezieht. Werden Behördenakten als Teil der 
Prozessakten, wie hier, in Papierform geführt, ist somit die Akten-
einsicht nach § 78 Abs. 3 Satz 1 FGO durch Einsichtnahme in die 
Akten in Diensträumen zu gewähren.

Anders als im Fall elektronisch geführter Akten gemäß § 78 Abs. 2 
Satz 3 FGO sieht das Gesetz in § 78 Abs. 3 FGO die Übermittlung 
eines Datenträgers mit dem Inhalt der Akten gerade nicht vor. Schon 
aus diesem Grunde ist ein FG jedenfalls nicht verpflichtet, eine Da-
ten-CD zu erstellen.

Aus dem Gesetzgebungsverfahren und dem Sinn und Zweck der Re-
gelungen in § 78 Abs. 2 und Abs. 3 FGO lässt sich kein abweichen-
des Ergebnis herleiten. Das Gesetzgebungsverfahren macht klar er-
kennbar, dass zwischen elektronisch geführten Prozessakten (§ 78 
Abs. 2 FGO) und Papierakten (§ 78 Abs. 3 FGO) zu unterscheiden 
ist. Die unterschiedlichen Verfahrensregeln machen deutlich, dass 
eine der jeweiligen Aktenführung angepasste Art der Akteneinsicht 
gewollt ist, die bei angemessenem Aufwand für das Gericht wie für 
die Beteiligten eine Akteneinsicht leicht und einfach gewährleistet. 
Danach ist es sachgerecht, dass der Inhalt von Prozessakten in Pa-
pierform nicht zwingend elektronisch zur Verfügung gestellt werden 
muss. Dies wäre erheblicher Mehraufwand für das FG.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht daraus, dass das FG im Streitfall 
bereits am ersetzenden Scannen im Sinne des § 52 b Abs. 6 Satz 1 
FGO teilnimmt. Dieses umfasst zwar die vom FA eingereichten 
Schriftsätze, nicht jedoch die Behördenakten, denn Prozessakten im 
Sinne des § 52 b FGO sind – anders als im Sinne des § 78 FGO – 
nur die Gerichtsakten selbst.

III. Anmerkungen RiBFH Prof. Dr. Nöcker

Werden Gerichtsakten elektronisch geführt, scheint es für das FG 
ein Leichtes, eine Daten-CD zu fertigen und diese den Beteiligten 
zur Verfügung zu stellen. Dagegen ist es ein besonderer Aufwand, 
Papierakten zu scannen und anschließend eine Daten-CD zu er-
stellen. Je nachdem, wie die Gerichtsakten geführt werden, sieht 

§ 78 FGO deshalb eine unterschiedliche Art der Akteneinsicht vor, 
die nach Ansicht des BFH auch nicht unter dem Gesichtspunkt der 
Gewährung umfassenden Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4 GG) und 
rechtlichen Gehörs (Art. 103 Abs.  1 GG) durchbrochen werden 
muss. Anders als bei elektronisch geführten Prozessakten kann bei 
Papierakten nicht verlangt werden, diese ganz oder teilweise zu 
digitalisieren und anschließend in digitaler Form zur Verfügung zu 
stellen. Dies gilt selbst dann, wenn ein berechtigtes Interesse vom 
Beteiligten dargelegt wird. Auch das ersetzende Scannen i.S.d. 
§ 52 b Abs. 6 Satz 1 FGO führt nicht dazu, dass deshalb Behör-
denakten in Papierform vom Gericht zu digitalisieren sind. Der 
klare Wortlaut des § 78 Abs. 2, Abs. 3 FGO wie auch das Gesetz-
gebungsverfahren zu §  78 FGO n.F. machen deutlich, dass eine 
der jeweiligen Aktenführung angepasste Art der Akteneinsicht ge-
wollt ist. Lediglich in wenigen Fällen kann sich hiervon eine Aus-
nahme ergeben, die jedoch substantiiert darzulegen ist.

Werden im Rahmen der Außenprüfung Unterlagen vorgelegt, ist des-
halb darauf zu achten, dass der Prüfer diese für seine Handakte ko-
piert und nicht einfach mitnimmt (vgl. zur Belegvorlagepflicht wäh-
rend der Außenprüfung nach §  200 Abs.  1 Satz  2 AO i.V.m. §  97 
Abs. 1 Satz 1 AO Schallmoser in Hübschmann/Hepp/Spitaler, § 200 
AO Rz. 47 und Pinter in Zugmaier/Nöcker, § 200 AO Rz. 20 Stand 
März 2023 zur Anfertigung von Kopien am Prüfungsort).

Die ggf. fehlerhafte Nichtherausgabe von Aktenbestandteilen nach 
der Außenprüfung ist kein Ausnahmefall, der es für das FG zwin-
gend erscheinen lässt, nun eine Daten-CD zu fertigen. Vielmehr 
könnte der Steuerpflichtige in einem solchen Fall gezwungen sein, 
die Herausgabe der Aktenteile vom FA unter Mitwirkung des FG zu 
verlangen. Alternativ könnte es jedoch auch ausreichen, in diese Ak-
ten Einsicht zu nehmen und anschließend Kopien erstellen zu las-
sen. Der BFH lässt dies im vorliegenden Beschluss offen, da es sich 
um einen anderen Anspruch als den nach § 78 FGO handelt.

Bindungswirkung von Feststellungs
bescheiden bei Zusammenrechnung 
mehrerer Erwerbe

Ein gesondert festgestellter Grundbesitzwert entfaltet 
Bindungswirkung für alle Schenkungsteuerbescheide,  
bei denen er in die steuerliche Bemessungsgrundlage 
einfließt. Das gilt auch für die Berücksichtigung eines 
früheren Erwerbs nach § 14 Abs. 1 Satz 1 ErbStG.

Urteil vom 26.7.2023 – Az. II R 35/21 = SIS 23 15 76

I. Sachverhalt

Der Kläger hatte mit Wirkung zum 31.12.2012 von seinem Vater 
schenkweise einen hälftigen Miteigentumsanteil an unbebauten 
Grundstücken erworben (Vorerwerb). Für Zwecke der Schenkung-
steuer wurden mit Feststellungsbescheiden jeweils v. 4.4.2016 die 
Grundbesitzwerte für alle übertragenen wirtschaftlichen Einheiten 
festgestellt; der auf den Kläger entfallende Anteil betrug insge-
samt 87.392 €. Die Feststellungsbescheide wurden bestandskräf-
tig. Die festgestellten Grundbesitzwerte wurden dem Schenkung-
steuerbescheid vom 25.4.2016 für den Vorerwerb zu Grunde ge-
legt. Die Schenkungsteuer wurde mit 0 € festgesetzt.
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Am 20.6.2017 erhielt der Kläger von seinem Vater unentgeltlich 
400.000 € durch einen Forderungsverzicht (Erwerb). Das Finanzamt 
(FA) setzte mit Bescheid vom 27.9.2018 für den Erwerb Schenkung-
steuer in Höhe von 9.603 € fest. Dabei berücksichtigte das FA den 
Vorerwerb mit einem Wert von 87.392 €.

Den Einspruch, mit dem der Kläger geltend machte, dass der Grund-
besitzwert im Feststellungsbescheid v. 4.4.2016 unzutreffend fest-
gestellt worden sei, der für den Vorerwerb herangezogene Wert im 
Schenkungsteuerbescheid vom 27.9.2018 danach ebenfalls unrich-
tig und der Vorerwerb mit dem materiell-rechtlich zutreffenden Wert 
einzubeziehen sei, wies das FA als unbegründet zurück.

II. Entscheidung des BFH

Die Revision der Kläger wurde vom BFH zurückgewiesen. Gemäß 
§  14 Abs.  1 Satz  1 und 2 ErbStG werden mehrere innerhalb von 
zehn Jahren von derselben Person anfallende Vermögensvorteile in 
der Weise zusammengerechnet, dass dem letzten Erwerb die frühe-
ren Erwerbe nach ihrem früheren Wert zugerechnet werden und von 
der Steuer für den Gesamtbetrag die Steuer abgezogen wird, die für 
die früheren Erwerbe zur Zeit des letzten Erwerbs zu erheben gewe-
sen wäre.

Die BFH-Rechtsprechung zum Ansatz von materiell-rechtlich richtigen 
Werten für den Vorerwerb im Rahmen der Zusammenrechnung meh-
rerer Erwerbe innerhalb eines Zehnjahreszeitraums nach § 14 Abs. 1 
Satz  1 ErbStG (s. hierzu BFH, Urteil v. 22.8.2018  – II  R  51/15  = 
SIS 18 20 62, Rz 26 ff. und BFH, Urteil v. 22.7.2020 – II R 42/17 = 
SIS 21 05 32, Rz 24) steht danach der Pflicht zur Berücksichtigung ei-
nes nach § 151 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 BewG i.V. mit § 1 Abs. 2 
ErbStG festgestellten Grundbesitzwerts in Bezug auf einen Vorerwerb 
bei einem späteren Erwerb nicht entgegen, selbst wenn dieser mate-
riell-rechtlich unzutreffend sein sollte.

Die unterschiedliche Behandlung von Werten abhängig davon, ob 
sie in einem gesetzlich angeordneten gesonderten Feststellungs-
verfahren festzustellen sind oder eine solche Feststellung nicht 
vorliegt, führt nicht zu einem Verstoß gegen den in Art. 3 Abs. 1 
GG normierten allgemeinen Gleichheitssatz. Die Bindungswirkung 
eines Wertfeststellungsbescheids für einen Vorerwerb im Rahmen 
der Wertermittlung für den nachfolgenden Erwerb trägt im Rah-
men des § 14 Abs. 1 Satz 1 ErbStG auch zur Rechtssicherheit bei. 
Der Steuerpflichtige kann darauf vertrauen, dass ein bestandskräf-
tig festgestellter Wert auch nachfolgenden Erbschaftsteuer- bezie-
hungsweise Schenkungsteuerbescheiden zu Grunde gelegt wird. 
Ist der Steuerpflichtige der Auffassung, der festgestellte Wert sei 
unzutreffend, ist es ihm zumutbar, bereits im Rahmen des Vorer-
werbs den Wertfeststellungsbescheid rechtzeitig anzufechten.

III. Anmerkungen RiBFH Prof. Dr. Loose

Nach § 14 Abs. 1 Satz 1 und 2 ErbStG werden mehrere innerhalb 
von zehn Jahren von derselben Person anfallende Vermögensvor-
teile in der Weise zusammengerechnet, dass dem letzten Erwerb die 
früheren Erwerbe nach ihrem früheren Wert zugerechnet werden 
und von der Steuer für den Gesamtbetrag die Steuer abgezogen 
wird, die für die früheren Erwerbe zur Zeit des letzten Erwerbs zu er-
heben gewesen wäre. Die Vorschrift will verhindern, dass durch die 

Aufteilung einer Schenkung in mehrere Teilübertragungen durch 
mehrfache Gewährung der persönlichen Freibeträge und die Vermei-
dung der Steuerprogression Steuervorteile erlangt werden. Im Er-
gebnis werden die persönlichen Freibeträge auf diese Weise nur alle 
10 Jahre neu gewährt.

Aufgrund der Selbständigkeit der Besteuerung der einzelnen Erwerbe 
ist nach der bisherigen Rechtsprechung des BFH der einzubeziehende 
Vorerwerb dem letzten Erwerb mit dem materiell-rechtlich zutreffen-
den Wert hinzuzurechnen. Dabei sind jedoch – so die jetzige Ent-
scheidung – die verfahrensrechtlichen Besonderheiten bei der Fest-
stellung von Grundbesitzwerten zu beachten.

Ein Bescheid, der nach § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BewG den Grund-
besitzwert auf den Bewertungsstichtag für Zwecke der Schenkung-
steuer feststellt, ist danach bindender Grundlagenbescheid für 
alle  ihm nachfolgenden Schenkungsteuerbescheide, bei denen der 
Grundbesitzwert in die steuerliche Bemessungsgrundlage einfließt. 
Das gilt auch für die Berücksichtigung als Vorerwerb i.S. des § 14 
ErbStG. Diese Klarstellung hat erhebliche praktische Auswirkungen. 
Sowohl Steuerpflichtige als auch die Finanzbehörden sind bei der 
Berücksichtigung von Grundstücksschenkungen als Vorerwerb an 
die entsprechenden Feststellungsbescheide über den Grundbesitz-
wert gebunden.

Erstattung von Lohnkirchensteuer  
an den Arbeitgeber

Erstattet der Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber im Rahmen 
eines Gesamtschuldnerausgleichs die für ihn an das 
Finanzamt im Rahmen der Haftung nach § 42 d EStG 
gezahlten Lohnkirchensteuern, handelt es sich nicht um 
Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbständiger 
Arbeit, da der hierfür erforderliche objektive Zusammen-
hang mit dem Beruf fehlt. Die an den Arbeitgeber geleistete 
Erstattung ist jedoch als Sonderausgabe (§ 10 Abs. 1 Nr. 4 
EStG) abziehbar, weil sie als Zahlung auf die eigene 
Kirchensteuerschuld des Arbeitnehmers anzusehen ist.

Urteil vom 23.8.2023 – Az. X R 16/21 = SIS 23 18 41

I. Sachverhalt

Der Kläger erzielte als Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH 
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit. Im Jahr 2014 floss ihm 
aus dieser Tätigkeit eine Sachzuwendung zu. Aufgrund einer Lohn-
steueraußenprüfung kam es zu einer Nacherhebung von Lohn- 
und Kirchensteuer sowie von Solidaritätszuschlag für die Sachzu-
wendung. Das FA nahm die GmbH als Arbeitgeberin des Klägers 
gemäß § 42 d EStG in Haftung. Die GmbH nahm den Kläger in 
Regress. Der Kläger zahlte im Streitjahr 2017 u.a. einen Betrag für 
die Kirchensteuer an die GmbH und machte diese Zahlung in sei-
ner Einkommensteuererklärung für das Streitjahr als Sonderausga-
ben (§ 10 Abs. 1 Nr. 4 EStG) geltend.

Das FA berücksichtigte den Kirchensteuerbetrag im Rahmen der Ein-
kommensteuerfestsetzung nicht, da der Kläger nicht als Steuerpflich-
tiger gezahlt habe, sondern im Rahmen eines zivilrechtlichen Regres-
ses in Anspruch genommen worden sei. Deshalb habe er diese 
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Leistung nicht als Schuldner auf seine eigene Kirchensteuerschuld 
entrichtet. Die hiergegen gerichtete Klage hatte in erster Instanz kei-
nen Erfolg.

II. Entscheidung des BFH

Die Richter des BFH dagegen hoben das Urteil auf und ließen ei-
nen Sonderausgabenabzug zu.

Nach §  10 Abs.  1 Nr.  4 EStG gehört u.a. die gezahlte Kirchen-
steuer – obwohl privat veranlasst – zu den Sonderausgaben. Dabei 
handelt es sich um Geldleistungen, die von den als Körperschaften 
des öffentlichen Rechts anerkannten Religionsgemeinschaften von 
ihren Mitgliedern aufgrund (landes-)gesetzlicher Bestimmungen 
 erhoben werden (vgl. BFH, Urteil v. 19.8.1969 VI  R  261/67  = 
SIS 70 00 06, BFHE 96, 458, BStBl 1970 II S. 11, unter 2.). Abzugs-
berechtigt ist derjenige, der seine eigene Kirchensteuerschuld tat-
sächlich gezahlt hat (vgl. Kulosa in HHR, § 10 EStG Rz 37).

Erstattet der Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber im Rahmen eines 
Gesamtschuldnerausgleichs die für ihn an das Finanzamt im Rah-
men der Haftung nach § 42 d EStG gezahlten Lohnkirchensteuern, 
handelt es sich nicht um Werbungskosten bei den Einkünften aus 
nichtselbständiger Arbeit, da der hierfür erforderliche objektive Zu-
sammenhang mit dem Beruf fehlt. Der Kläger kann die von ihm an 
die GmbH gezahlte Kirchensteuer jedoch nach §  10 Abs.  1 Nr.  4 
EStG als Sonderausgaben abziehen. Für die Berechtigung zum Ab-
zug von Kirchensteuer ist es unerheblich, ob der Steuerpflichtige 
seine persönliche Kirchensteuer selbst gezahlt hat oder diese im 
Wege des Steuerabzugs vom Arbeitgeber einbehalten worden ist. 
Gleiches gilt auch dann, wenn der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber 
im Rahmen eines Gesamtschuldnerausgleichs die vom Arbeitgeber 
für den Arbeitnehmer gezahlte Kirchensteuer erstattet.

Vorliegend verausgabte die GmbH als Arbeitgeberin, wenn auch 
aufgrund eines Haftungsbescheids, die Steuerschuld des Klägers, die 
dieser ihr anschließend erstattet hat. Daher zahlte der Kläger, wenn 
auch an die GmbH, auf seine persönliche Steuerschuld, wozu er 
rechtlich verpflichtet war. Anders als im Fall der Zahlung des Arbeit-
nehmers aufgrund der Haftung nach §§ 69, 34 AO zahlte er nicht 
auf die Entrichtungsschuld des Arbeitgebers und folglich auch nicht 
auf eine fremde Steuerschuld.

III. Anmerkungen RiBFH Prof. Dr. Nöcker

Mit Urteil v. 8.3.2022 – VI R 19/20 = SIS 22 13 98 (BStBl 2022 II 
S. 633) hatte der BFH geklärt, dass Aufwendungen eines angestell-
ten Geschäftsführers zur Tilgung von Steuerhaftungsschulden Wer-
bungskosten bei dessen Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit 
sind. Damit kann insbesondere der Gesellschafter-Geschäftsführer ei-
ner GmbH, wenn er für Steuerschulden der GmbH vom Finanzamt in 
Anspruch genommen wird, die Zahlungen steuerwirksam geltend 
machen. Soweit Lohn(kirchen)steuern betroffen sind, ist nämlich ent-
scheidend, dass er für die von seinem Arbeitgeber angemeldeten, 
aber nicht abgeführten Beträge nach §§ 69, 34 AO in Haftung ge-
nommen wird. Hintergrund ist seine berufliche Pflichtverletzung als 
auslösendes berufliches Moment für die Zahlung. Dies gilt, und dies 
hatte der VI. Senat des BFH in diesem Urteil klargestellt, auch für die 
Lohn(kirchen)steuern, die ihn als Arbeitnehmer selbst betreffen. Das 
Abzugsverbot des § 12 Nr. 3 EStG greift nicht.

Hiervon abzugrenzen sind die Steuern des Arbeitnehmers vom Ein-
kommen, die er privat leistet – also seine persönlichen Einkommen-
steuer nebst Zuschlagsteuern. § 12 Nr. 3 EStG verbietet den Abzug, 
jedoch mit der Ausnahme des Sonderausgabenabzugs der persönli-
chen Kirchensteuern nach § 10 Abs. 1 Nr. 4 EStG. Hierunter fallen 
die Geldleistungen, die von den als Körperschaften des öffentlichen 
Rechts anerkannten Religionsgemeinschaften von ihren Mitgliedern 
aufgrund (landes-) gesetzlicher Bestimmungen erhoben werden 
(BFH, Urteil v. 19.8.1969  – VI  R  261/67  = SIS  70 00 06, BStBl 
1970 II S. 11). Diese Abzugsberechtigung setzt voraus, dass der Steu-
erpflichtige seine eigene Kirchensteuerschuld tatsächlich gezahlt hat. 
Neben den vom Arbeitgeber im Wege des Lohnsteuerabzugs einbe-
haltenen Kirchensteuern (BFH, Urteil v. 26.11.2008 – X R 24/08 = 
SIS 09 08 99, BFH/NV 2009, 568) gehören hierzu die vom Steuer-
pflichtigen seinem Arbeitgeber im Wege des Gesamtschuldnerregres-
ses erstatteten Lohnkirchensteuern. Die Zahlung erfolgt nicht auf die 
sog. Entrichtungsschuld des Arbeitgebers gegenüber dem  Finanzamt 
und damit auf eine fremde (Kirchen-)steuerschuld, sondern auf die ei-
gene, zu der der Steuerpflichtige als Steuerschuldner auch rechtlich 
verpflichtet war.

Keine agB bei Aufwendungen im Zu
sammenhang mit einer Ersatzmutterschaft

Aufwendungen eines gleichgeschlechtlichen (Ehe-)Paares 
im Zusammenhang mit einer Ersatzmutterschaft sind 
nicht als außergewöhnliche Belastung zu berücksichtigen.

Urteil vom 10.8.2023 – Az. VI R 29/21 = SIS 23 15 78

I. Sachverhalt

Die Kläger, zwei verheiratete Männer, nahmen die Dienste einer in 
Kalifornien (USA) lebenden Leihmutter in Anspruch. Diese wurde 
dort in einer Leihmutterklinik künstlich befruchtet, wobei die Ei-
zelle von einer anderen Frau und die Samenzellen von einem der 
Kläger stammten. Das hieraus entstandene Kind lebt seit seiner 
Geburt bei den Klägern in Deutschland. Die Kläger machten die 
im Zusammenhang mit der Leihmutterschaft angefallenen Auf-
wendungen (Agentur-, Reise-, Beratungs- und Untersuchungskos-
ten sowie Kosten für Nahrungsergänzungsmittel zur Steigerung 
der Fertilität) in Höhe von ca. 13.000 € als außergewöhnliche Belas-
tungen geltend. Dies lehnte das Finanzamt ab, weil eine Leihmutter-
schaft nach dem Embryonenschutzgesetz (ESchG) in Deutschland 
verboten sei. Die hiergegen gerichtete Klage hatte in allen Instanzen 
keinen Erfolg.

II. Entscheidung des BFH

Die Kosten der Kläger im Zusammenhang mit der Ersatzmutterschaft 
stellen keine krankheitsbedingten Aufwendungen i.S. des §  33 
Abs. 1 EStG dar. Denn die ungewollte Kinderlosigkeit der Kläger 
gründet nicht auf einem regelwidrigen Zustand eines oder beider 
Partner, sondern auf den biologischen Grenzen der Fortpflanzung. 
Nichts anderes folgt aus dem Krankheitsbegriff der Weltgesundheits-
organisation (WHO) betreffend die ungewollte Kinderlosigkeit. Zwar 
wurde 1967 die ungewollte Kinderlosigkeit (Zeugungs- und/oder 
Empfängnisunfähigkeit) durch die Scientific Group on the Epidemio-
logy of Infertility der WHO als Krankheit anerkannt. Der WHO-Defini-
tion entsprechend ist eine Infertilität/Sterilität zu diagnostizieren, 
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Die Kommission ist ein interdisziplinär zusammengesetztes Gremium, 
das aus 18 Expertinnen und Experten besteht und wissenschaftliche 
Expertise bündelt – insbesondere der Fachbereiche Medizin, Psycho-
logie, Soziologie, Gesundheitswissenschaften, Ethik und Rechts-
wissenschaften. Sie wird in zwei Arbeitsgruppen Möglichkeiten der 
Regulierungen für den Schwangerschaftsabbruch außerhalb des 
Strafge setzbuches (Arbeitsgruppe eins) prüfen sowie Möglichkeiten 
zur Legalisierung der Eizellspende und der altruistischen Leihmutter-
schaft (Arbeitsgruppe zwei). Der Abschlussbericht der Kommission 
soll zwölf Monate nach ihrer Konstituierung vorgelegt werden.

Bislang bestimmt § 1591 BGB (eingefügt durch das Kindschaftsreform-
gesetz von 1997), dass Mutter eines Kindes die Frau ist, die es geboren 
hat. Dadurch soll eine Aufspaltung der Mutterschaft in eine genetische 
und biologische Mutterschaft vermieden werden. Die genetische Ab-
stammung eines Kindes aus einer Leihmutterschaft begründet nach 
deutschem Recht grundsätzlich kein rechtliches Abstammungsverhält-
nis zu den sog. „Wunscheltern“. Mutter eines Kindes ist nach deut-
schem Recht die Frau, die es geboren hat, also die Leihmutter und 
nicht die „Wunschmutter“. Damit ist eine deutsche Wunschmutter 
nach deutschem Recht nicht mit dem Kind verwandt und vermittelt 
dem Kind folglich nicht die deutsche Staatsangehörigkeit. Ein deut-
scher „Wunschvater“ kann aus einem Vertrag über Leihmutterschaft 
nach deutschem Recht nicht wirksam seine Vaterschaft begründen; 
auch im Fall einer Leihmutterschaft kann aber der „Wunschvater“ 
nach deutschem Recht unter bestimmten Voraussetzungen durch eine 
Vaterschaftsanerkennung oder durch eine gerichtliche Feststellung sei-
ner Vaterschaft seine rechtliche Vaterschaft begründen.

Während im Inland das Verbot der Leihmutterschaft „greift“, er-
geben sich zahlreiche rechtliche Fragen, insbesondere wem das 
Kind rechtlich zuzuordnen ist, wenn die deutschen Wunscheltern – 
wie im Streitfall – im Ausland eine Leihmutter – im Einklang mit 
der dortigen Rechtsordnung – in Anspruch nehmen und mit „ih-
rem“ Kind nach Deutschland zurückkehren. Diesbezüglich hat der 
BGH mit Beschluss v. 10.12.2014  – XII ZB 463/13, BGHZ 203, 
350 zu einem ausländischen Leihmutterschaftsfall entschieden, 
dass ausländische Gerichtsentscheidungen (z.B. des Superoir Courts 
of the State of California, County of Placer), die den (gleichge-
schlechtlichen) Wunscheltern die rechtliche Elternschaft zuweisen, in 
Deutschland jedenfalls dann anerkannt werden können, wenn ein 
Wunschelternteil mit dem Kind genetisch verwandt ist, die Leihmutter 
aber nicht, und diese Rechtsprechung mit Beschlüssen v. 5.9.2018 – 
XII ZB 224/17, FamRZ 2015, 240 und v. 12.1.2022 – XII ZB 142/20, 
FamRZ 2022, 629 fortgeführt.

Neu anhängige Verfahren (Auswahl)

Die vollständige Liste der neu anhängigen Verfahren finden Sie in 
der SIS-Datenbank Steuerrecht auf der Karteikarte „Aktuelles“ 
bzw. unter „Weitere Praxishilfen“.

Unternehmensbereich

Umsatzsteuer

Aktenzeichen: Rs C-594/23 (EuGH)
§§: RL 2006/112/EG Art.  135 Abs.  1 Buchst.  j, RL 2006/112/EG 
Art. 135 Abs. 1 Buchst. k, RL 2006/112/EG Art. 12 Abs. 1 Buchst. a, 

wenn bei einem Paar entgegen seinem expliziten Willen nach mehr 
als 24 Monaten trotz regelmäßigem, ungeschütztem Sexualverkehr 
keine Schwangerschaft eintritt (ICD-10 Diagnosen: Sterilität der Frau 
[N97.x], männliche Sterilität [N46]; www.gbe-bund.de, Suchbegriff: 
Ungewollte Kinderlosigkeit [Gesundheitsberichterstattung – Themen-
hefte, April 2004]). Auch danach kommt dem Umstand, dass aus der 
Ehe der Kläger kein Kind hervorgehen kann, kein Krankheitswert zu. 
Ebenfalls kann ein im Wege der Ersatzmutterschaft reproduziertes 
Kind nicht als eine medizinisch indizierte Heilbehandlung zur Vermei-
dung, Linderung oder Beseitigung einer seelischen Erkrankung ange-
sehen werden, auch wenn diese auf einer ungewollten Kinderlosig-
keit gründet.

Die geltend gemachten Aufwendungen sind den Klägern auch nicht 
aus anderen Gründen zwangsläufig erwachsen. Denn der Entschluss, 
eine Ersatzmutterschaft zu begründen, beruht nicht auf einer rechtli-
chen, tatsächlichen oder sittlichen Zwangslage, sondern auf der frei-
willigen Entscheidung, ein Kind zu haben. Im Übrigen ist weitere Vo-
raussetzung für den Abzug als außergewöhnliche Belastung nach 
§ 33 EStG, dass die den Aufwendungen zugrunde liegenden Maß-
nahmen mit der innerstaatlichen Rechtsordnung im Einklang stehen, 
was vorliegend aufgrund der Regelungen des Embryonenschutzge-
setzes (ESchG) nicht der Fall ist.

III. Anmerkungen RiBFH Dr. Geserich

Die Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten. Denn nach § 1 
Abs. 1 Nr. 7 ESchG ist es strafbar, bei einer Frau, welche bereit ist, 
ihr Kind nach der Geburt Dritten auf Dauer zu überlassen (Ersatz-
mutter), eine künstliche Befruchtung durchzuführen oder auf sie 
 einen menschlichen Embryo zu übertragen. § 13 c Adoptionsver-
mittlungsgesetz (AdVermiG) untersagt die Ersatzmuttervermitt-
lung. Nach § 14 b Abs. 1 und 2 AdVermiG macht sich strafbar, wer 
eine Ersatzmuttervermittlung betreibt oder für die Ersatzmutter-
vermittlung einen Vermögensvorteil erhält oder sich versprechen 
lässt.

Hinweis: Die Leihmutter und die intendierten (Wunsch)Eltern selbst 
machen sich allerdings nicht strafbar nach dem Embryonenschutz-
gesetz (§ 1 Abs. 3 Nr. 2 ESchG und § 14 b Abs. 3 AdVermiG).

Seit der Verabschiedung des ESchG im Jahr 1990 hat sich die Repro-
duktionsmedizin jedoch rasant weiterentwickelt. Überdies haben sich 
seither die gesellschaftlichen Vorstellungen von Ehe und Familie deut-
lich gewandelt. U.a. deshalb stellt sich zunehmend die Frage, ob die-
ses Verbot noch zeitgemäß ist (s. z.B. Stellungnahme der Nationale 
Akademie der Wissenschaften Leopoldina – Union der deutschen 
Akademien der Wissenschaften, Fortpflanzungsmedizin in Deutsch-
land – für eine zeitgemäße Gesetzgebung, Stand März 2019 sowie 
den vom BMJV im Jahr 2017 vorgelegten Abschlussbericht des Ar-
beitskreises Abstammungsrecht – Empfehlungen für eine Reform des 
Abstammungsrechts). Deshalb haben Bundesfamilienministerin Lisa 
Paus, Bundesgesundheitsminister Prof. Dr. Karl Lauterbach und Bun-
desjustizminister Dr. Marco Buschmann auf Grundlage des Koalitions-
vertrages („Mehr Fortschritt wagen – Bündnis für Freiheit, Gerechtig-
keit und Nachhaltigkeit“, S. 119) die Kommission zur reproduktiven 
Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin berufen. Diese hat sich 
am 31.3.2023 konstituiert.
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vitätsgrundsatz dahin auszulegen, dass in einem Fall, in dem ein 
Steuerpflichtiger die Erstattung der Mehrwertsteuer beantragt, die 
er zuvor gemäß einer nach den Feststellungen eines Urteils des 
Gerichtshofs unionsrechtswidrigen Vorschrift nicht beanspruchen 
konnte, in Anbetracht des akzessorischen Charakters von Zinsen 
und des Umstandes, dass die Forderung von Verzugszinsen unter 
dieselbe nationale Vorschrift fällt, die den Antrag auf Erstattung der 
Mehrwertsteuer regelt, deren verspätete Rückzahlung den Verzug 
begründet hat, davon auszugehen ist, dass der Antrag auf Erstattung 
gleichzeitig die Geltendmachung eines Anspruchs auf Zahlung von 
Verzugszinsen darstellt?  – 2.  Ist eine Praxis eines Mitgliedstaats, 
nach der ein im Rahmen eines Steuerverwaltungsverfahrens später 
geltend gemachter Anspruch des Steuerpflichtigen auf Zahlung von 
Verzugszinsen gemäß dem Dispositionsgrundsatz mit der Begrün-
dung abgelehnt wird, dass sein zunächst geltend gemachter An-
spruch auf Verzugszinsen, der zur Einleitung des Verfahrens geführt 
hat, den bei dem später geltend gemachten Anspruch angegebenen 
zusätzlichen Zeitraum nicht umfasst habe, sodass der letztgenannte 
Anspruch als neue Forderung eingestuft und für verjährt erklärt wird, 
obwohl sich die Steuerverwaltung selbst keineswegs nach dem Dis-
positionsgrundsatz für an den zuerst geltend gemachten Anspruch 
des Steuerpflichtigen gebunden gehalten, sondern sich auf diesen 
Grundsatz nur in Bezug auf Verzugszinsen berufen hat, die für einen 
Zeitraum verlangt wurden, der zum Zeitpunkt der Geltendmachung 
des Anspruchs, der zur Einleitung des Verfahrens geführt hat, noch 
nicht bekannt war, da dieser Zeitraum von der Rechtsprechung fest-
gelegt wurde, während das Verwaltungsverfahren im Gang war, mit 
dem Äquivalenz- und dem Effektivitätsgrundsatz sowie insbesondere 
mit dem Grundsatz der steuerlichen Neutralität vereinbar? – 3.  Ist 
unter Beachtung des Äquivalenz- und des Effektivitätsgrundsatzes 
sowie des Grundsatzes der steuerlichen Neutralität davon aus-
zugehen, dass ein später auf der Grundlage der Rechtsprechung 
geltend gemachter Anspruch in einem Steuerverwaltungsverfahren 
eine Ergänzung des zunächst geltend gemachten Anspruchs, der zur 
Einlegung des Verfahrens geführt hat, darstellt, oder handelt es sich 
um eine Änderung dieses zunächst geltend gemachten Anspruchs, 
auch wenn sich beide Anträge nur im Hinblick auf dem Zeitraum 
der Zinszahlung voneinander unterscheiden?  – 4.  Ist eine Praxis 
eines Mitgliedstaats, nach der ein nach Ablauf der Verjährungsfrist 
geltend gemachter Anspruch für verjährt erklärt wird, ohne dass ge-
prüft wird, ob berücksichtigungsfähige verjährungshemmende oder 
unterbrechende Umstände bestehen, insbesondere unter Berück-
sichtigung des zunächst geltend gemachten Anspruchs der Klägerin 
aus dem Jahr 2014 sowie des Umstands, dass zwar die geltenden 
Rechtsvorschriften, die die Voraussetzungen für einen Antrag auf 
Mehrwertsteuererstattung abschließend regelten, während der Ver-
jährungsfrist nicht geändert wurden, jedoch die Kúria (Oberstes 
Gericht, Ungarn) und der Gerichtshof in Ermangelung einer ein-
schlägigen gesetzlichen Regelung die Voraussetzungen für die Gel-
tendmachung eines Anspruchs auf Verzugszinsen durch eine weite 
Auslegung ebendieser Rechtsvorschriften festgelegt haben, sodass 
die Modalitäten der Geltendmachung des Anspruchs auf Verzugs-
zinsen den Steuerpflichtigen während eines entscheidenden Teils der 
fünfjährigen Verjährungsfrist weder bekannt noch klar waren und 
darüber hinaus nicht einmal in Gestalt einer Rechtsnorm existierten, 
mit dem Äquivalenz- und dem Effektivitätsgrundsatz sowie dem 
Grundsatz der steuerlichen Neutralität vereinbar?
Vorinstanz: Fövárosi Törvényszék (Ungarn), ABl EU C/2023/1127

RL 2006/112/EG Art. 12 Abs. 1 Buchst. b, RL 2006/112/EG Art. 12 
Abs. 2, RL 2006/112/EG Art. 12 Abs. 3
Schlagwörter: EG, EU, Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, Grund-
stück, Lieferung, Fundament, Steuerbefreiung, Verjährung, 
Verzugszinsen
Rechtsfrage: Ist es mit Art. 135 Abs. 1 Buchst. j und Art. 12 Abs. 1 
Buchst. a und Abs. 2 in Verbindung mit Art. 135 Abs. 1 Buchst. k 
und Art. 12 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 3 der Richtlinie 2006/112/EG 
vereinbar, wenn ein Mitgliedstaat unter Umständen wie denen des 
Ausgangsverfahrens die Lieferung eines Grundstücks, auf dem zum 
Zeitpunkt der Lieferung ein fertig gegossenes Fundament errichtet 
ist, auf dem erst später von anderen Eigentümern ein Wohngebäude 
errichtet wird, als mehrwertsteuerpflichtige Veräußerung eines Bau-
grundstücks ansieht?
Vorinstanz: Vestre Landsret (Dänemark), ABl EU C/2023/965

Aktenzeichen: Rs C-527/23 (EuGH)
§§: RL 2006/112/EG Art. 168, RL 2006/112/EG Art. 2
Schlagwörter: EG, EU, Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, Vorsteu-
erabzug, Konzern
Rechtsfrage: Ist Art. 168 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 
28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (RL 2006/ 
112/EG) im Licht des Grundsatzes der Steuerneutralität dahin auszu-
legen, dass er in Sachverhalten wie jenem des Ausgangsverfahrens 
der Steuerbehörde verbietet, einem Steuerpflichtigen das Recht auf 
den Vorsteuerabzug der für erworbene Verwaltungsdienstleistungen 
entrichteten Mehrwertsteuer zu versagen, sofern festgestellt wird, 
dass alle für die erworbenen Dienstleistungen verbuchten Kosten 
in die allgemeinen Kosten des Steuerpflichtigen eingeflossen sind 
und der Steuerpflichtige nur besteuerte Umsätze tätigt, dass die 
Erbringung der Dienstleistungen von der Steuerbehörde ausdrück-
lich bestätigt wird und dass die steuerliche Behandlung nach dem 
Reverse-Charge-Verfahren erfolgt (wodurch ein Schaden für den 
Fiskus ausgeschlossen wäre)? – 2. Können für die Zwecke der Aus-
legung der Bestimmungen der Art. 2 und 168 der RL 2006/112/EG 
in Sachverhalten wie jenem des Ausgangsverfahrens Verwaltungs- 
und Managementdienstleistungen (genauer Beistands- und Bera-
tungsleistungen in verschiedenen Bereichen, Finanz- und Rechts-
beratung), die zwischen Gesellschaften eines Konzerns zugunsten 
mehrerer Konzernmitglieder erbracht werden, von jedem einzelnen 
Mitglied als für die Zwecke besteuerter Umsätze verwendet bzw. 
für den eigenen Bedarf erworben angesehen werden? – 3.  Kann 
für die Zwecke der Auslegung der Bestimmungen von Art.  2 der 
RL  2006/ 112/EG, sofern festgestellt wird, dass die konzerninter-
nen Dienstleistungen nicht zugunsten eines der Konzernmitglieder 
erbracht werden, eine Gesellschaft, die dem Konzern angehört, aber 
von der angenommen wird, dass sie diese Dienstleistungen nicht in 
Anspruch genommen hat, als Steuerpflichtige angesehen werden, 
die als solche handelt?
Vorinstanz: Tribunalul Prahova (Rumänien), ABl EU C/2023/748

Aktenzeichen: Rs C-532/23 (EuGH)
§§: RL 2006/112/EG Art. 183
Schlagwörter: EG, EU, Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, Vor-
steuerabzug, Erstattung
Rechtsfrage: 1.  Sind Art.  183 der Richtlinie 2006/112/EG des Ra-
tes vom 28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem 
(Mehrwertsteuerrichtlinie) sowie der Äquivalenz- und der Effekti-
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pflichtig, wenn auf der Website des Verkäufers bestimmte Transport-
unternehmen empfohlen und Angaben zu den dem Käufer anfallen-
den Beförderungskosten gemacht wurden und die Beförderungskos-
ten von einem Transportunternehmen in Rechnung gestellt wurden, 
dem die Angaben zu den zu befördernden Waren ohne Zutun des 
Käufers übermittelt worden waren? Ist der Umstand, dass der Käufer 
einen gesonderten Vertrag über die Beförderung der Waren mit dem 
auf der Website des Verkäufers aufgeführten Transportunternehmen 
geschlossen hat, für die Beurteilung dieser Frage von Bedeutung?
Vorinstanz: Helsingin hallinto-oikeus (Finnland), ABl EU C/2023/1133

Aktenzeichen: Rs C-631/23 (EuGH)
§§: KN Unterpos. 9019 9084
Schlagwörter: EG, EU, Zoll
Rechtsfrage: 1.  Ist die Kombinierte Nomenklatur in Anhang I der 
Verordnung (EWG) Nr.  2658/87 des Rates vom 23.7.1987 (ABl EG 
L 256/1) i.d.F. der Durchführungsverordnung (EU) 2016/1821 der Kom-
mission vom 6.10.2016 (ABl EU L 294/1), i.d.F. der Durchführungsver-
ordnung (EU) 2017/1925 der Kommission vom 12.10.2017 (ABl EU 
L 282/1) sowie i.d.F. der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1602 
der Kommission vom 11.10.2018 (ABl EU L 273/1) dahin auszulegen, 
dass Venenstauer der in dem Beschluss näher beschriebenen Art in die 
Unterposition 9018 9084 der Kombinierten Nomenklatur einzureihen 
sind?  – 2.  Falls die Frage zu 1.  zu bejahen ist: Ist Art.  252 Satz  2 
der Delegierten Verordnung (EU) 2015/2446 der Kommission vom 
28.7.2015 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates mit Einzelheiten zur Präzisierung 
von Bestimmungen des Zollkodex der Union (ABl EU L 343/1) gültig?
Vorinstanz: FG Düsseldorf 4.10.2023 4 K 1142/23 Z

Aktenzeichen: IX R 25/23 (BFH)
§§: DSGVO Art. 15
Schlagwörter: Datenschutz-Grundverordnung, Auskunftsrecht, 
Außenprüfung
Rechtsfrage: 1. Umfasst Art. 15 Abs. 1 DSGVO einen Auskunfts-
anspruch auf die beim Betroffenen erhobenen Daten, wenn dem 
Betroffenen klar ist, welche Daten der Verantwortliche über ihn hat, 
namentlich, weil der Betroffene diese selbst im Rahmen eines be-
stimmten, klar abgrenzbaren Verwaltungsverfahrens in Steuersachen 
dem Verantwortlichen überlassen hat? – 2. Knüpft die Vorlagepflicht 
gem. Art. 15 Abs. 3 DSGVO lediglich an die Auskunftspflicht gem. 
Art. 15 Abs. 1 DSGVO an oder reicht sie weiter als diese? – Zulas-
sung durch BFH – Rechtsmittelführer: Verwaltung
Vorinstanz: FG Düsseldorf 9.2.2022 4 K 641/20 AO

Aktenzeichen: V R 14/23 (BFH)
§§: AO § 233 a, AO § 238
Schlagwörter: Nachzahlungszinsen, Unionsrecht, Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz, Neutralitätsgrundsatz
Rechtsfrage: Ist eine Zinsvorschrift, nach der Nachzahlungszinsen 
zur Mehrwertsteuer unabhängig von den Umständen des Einzelfal-
les (insbesondere unabhängig vom Verschulden des Steuerpflichti-
gen oder dem entstandenen Steuerschaden für das FA) entstehen, 
mit dem Unionsrecht (insbesondere mit den Grundsätzen der Ver-
hältnismäßigkeit und der Neutralität der Mehrwertsteuer) verein-
bar? – Zulassung durch FG – Rechtsmittelführer: Steuerpflichtiger
Vorinstanz: FG Düsseldorf 23.6.2023 1 K 1869/22 U

Verschiedenes

Aktenzeichen: Rs C-506/23 (EuGH)
§§: VO (EU) Nr. 952/2013 Art. 114
Schlagwörter: EG, EU, Zoll, Antidumpingzoll, Säumniszuschlag, 
Rumänien
Rechtsfrage: Sind das Unionsrecht und insbesondere Art.  114 der 
Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 9.10.2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union dahin 
auszulegen, dass sie einer Verwaltungspraxis entgegenstehen, nach 
der unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens gegen einen 
Steuerpflichtigen hinsichtlich des Antidumpingzolls zusätzlich zu den in 
Art.  114 der Verordnung vorgesehenen Säumniszuschlägen auch ein 
im nationalen Recht (Codul de procedurã fiscalã [Steuerverfahrensord-
nung]) gesondert vorgesehener Säumniszuschlag festgesetzt wird?
Vorinstanz: Curtea de Apel Bucuresti (Rumänien), ABl EU C/2023/747

Aktenzeichen: Rs C-567/23 (EuGH)
§§: DVO (EU) 2021/1367, KN Unterpos. 8713 9000
Schlagwörter: EG, EU, Zoll, Tarifierung, Einreihung, Zolltarif, 
Kraftfahrzeug, Elektrowagen
Rechtsfrage: Kann ein Elektrowagen, der durch folgende Merk-
male gekennzeichnet ist: – zwei Achsen mit einer angetriebenen 
Hinterachse – zwei Reifensätze, wobei die hinteren Reifen größer 
sind, als Antikippschutz  – der Wagen wird mittels einer Lenk-
stange von geschlossener ovaler Form bedient, die sich auf einer 
separaten, getrennten Lenksäule befindet, mit Bedienelementen 
ausgestattet und für die einhändige Steuerung und Geschwindig-
keitsregelung geeignet ist  – der Wagen ist mit einer elektroma-
gnetischen Bremse ausgestattet, die auf die Hinterräder wirkt  – 
die Abmessungen des Wagens betragen 122 x 63 x 125 cm 
(L-B-H) – die Höhe wird mit der Rückenlehne in Betriebsposition 
angegeben – verstell- und drehbarer Sitz mit Armlehnen – hori-
zontale Plattform zwischen dem vorderen und dem hinteren Teil 
des Wagens – 800-W-Elektromotor, mit dem der Wagen eine Ge-
schwindigkeit von bis zu 15 km/h und eine Reichweite von bis zu 
45 km erreichen kann  – trotz der Durchführungsverordnung der 
Kommission (EU 2021/1367) vom 6.8.2021 in die Position 8713 
90 00 der Kombinierten Nomenklatur eingereiht werden?
Vorinstanz: Krajský soud v Ostrave (Tschechische Republik), 
ABl EU C/2023/1130

Aktenzeichen: Rs C-596/23 (EuGH)
§§: RL 2008/118/EG Art. 36 Abs. 1
Schlagwörter: EG, EU, Verbrauchsteuer, Beförderung, Fern-
verkäufe
Rechtsfrage: 1.  Steht die Richtlinie 2008/118/EG, insbesondere 
Art. 36, der Fernverkäufe betrifft, einer nationalen Rechtsauslegung 
entgegen, nach der ein in einem anderen Mitgliedstaat niederge-
lassener Verkäufer verbrauchsteuerpflichtiger Waren allein deshalb 
als an der Beförderung der Waren in den Bestimmungsmitgliedstaat 
beteiligt und im Bestimmungsmitgliedstaat aus Fernverkäufen ver-
brauchsteuerpflichtig angesehen wird, weil der Verkäufer den Käufer 
auf seiner Website dazu anleitet, ein bestimmtes Transportunterneh-
men in Anspruch zu nehmen? – 2. Hat der Verkäufer verbrauchsteu-
erpflichtiger Waren i.S. von Art. 36 Abs. 1 der Richtlinie 2008/118/EG 
direkt oder indirekt Waren in einen anderen Mitgliedstaat versandt 
oder befördert und war er aus Fernverkäufen i.S. der Richtlinie steuer-
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50979 Köln; Tel. 0221/937018-0, Fax 022/937018-91;  kunden- 
service@deubner-verlag.de)

Nach wissenschaftlicher Schätzung stehen bis 2026 über 100.000 
Übertragungen an – allein von Familienunternehmen. Weil geeig-
nete Nachfolger in der Familie immer seltener werden, fließt bei 
den meisten Übertragungen eine Gegenleistung. Für Steuerberater 
sind diese beratungsintensiven Mandate Chance und Herausfor-
derung zugleich. Berater müssen dabei viel im Blick haben.

Das Fachbuch verbindet alle bilanziellen, steuerlichen und rechtli-
chen Fragen bei der Beratung des Unternehmenskaufs. Die erfahre-
nen Autoren konzentrieren sich dabei auf Lösungen für kleine bis 
mittelständische Mandanten. Juristische Fragestellungen werden da-
bei kompakt und verständlich erklärt. Anhand zahlreicher – vielfach 
auch graphisch visualisierter – Beispiele deckt das Fachbuch alle Be-
ratungsschwerpunkte ab, vom Einzelunternehmen über die Perso-
nengesellschaft bis hin zur GmbH. Das Werk ist chronologisch ge-
gliedert in die drei Phasen einer Unternehmenstransaktion: In der 
Vorbereitungsphase stehen die Interessen des Verkäufers im Mittel-
punkt. In der Umsetzungsphase werden die steuerlichen Belange 
beider Seiten thematisiert. In der Nachbereitungsphase sind die Inte-
ressen des Verkäufers im Fokus. Zahlreiche Arbeitshilfen, Checklisten 
und Schritt-für-Schritt-Anleitungen erleichtern die Umsetzung in der 
praktischen Arbeit in der Kanzlei. Damit erhält der Leser umfassende 
Informationen zu den relevanten Themen steuerlicher Beratung.

Neu in der 2. Auflage:
 – Steueroptimierte Unternehmensveräußerung unter Nutzung des 
Holdingmodells – Vorgehensweise und steuerliche Risiken

 – Exkurs: Absicherung der Verkäuferhaftung durch Transaktions-
versicherungen

 – Rechtliche Fallstricke beim Informationsaustausch im Rahmen 
der Due Diligence

 – Außerdem sind wichtige Hinweise zum MoPeG eingearbeitet

Das vollständige Fachbuch, alle Arbeitshilfen sowie die relevante Ge-
setzgebung und Rechtsprechung stehen Online und auf der DVD-
ROM zur Verfügung. Außerdem erhält der Nutzer Zugriff auf zahlrei-
che praktische Checklisten zu den im Buch behandelten Themen, die 
sich für die individuelle Beratung direkt einsetzen lassen.

Dehmer, Betriebsaufspaltung (306 Seiten, 139,00 Euro, Verlag 
C.H. Beck oHG, Postfach 40 03 40, 80703 München; Tel. 089/38189 0, 
Fax 089/38189-398; kundenservice@beck-shop.de)

Die Betriebsaufspaltung ist eine der meist genutzten Gesellschafts-
strukturen. Auch in der 5. Auflage des Werks werden Betriebsauf-
spaltung und Betriebsverpachtung in bewährter Weise unter steuer-
lichen, rechtlichen und bilanziellen Gesichtspunkten abgehandelt. 
Beratern und Unternehmern wird eine Entscheidungshilfe bei der 
Ausgestaltung von Betriebsaufspaltung und Betriebsverpachtung an 
die Hand gegeben. Die Vorteile des Werks auf einen Blick:

 – Darstellung der zivil, und steuerrechtlichen Grundlagen und der 
bilanziellen Auswirkungen von Betriebsaufspaltung und Betriebs-
verpachtung

 – Darstellung des Kontextes zum Erbschaftsteuergesetz, zum Ar-
beitsrecht und haftungsrechtlichen Themen

 – Analyse grenzüberschreitender Fallgestaltungen

Service-Hinweise

Jacobs, Internationale Unternehmensbesteuerung (1.279 Sei-
ten, 169,00 Euro, Verlag C.H. Beck oHG, Postfach 40 03 40, 80703 
München; Tel. 089/38189-0, Fax 089/38189-398; kundenservice@
beck-shop.de)

Der „Jacobs“ beantwortet alle wichtigen Fragen der internationalen 
Unternehmensbesteuerung. Er zeigt Gestaltungsmöglichkeiten auf, 
die ein ausländisches Unternehmen bei der Gestaltung seiner In-
landsbeziehungen (Inbound-Investitionen) sowie ein deutsches Un-
ternehmen bei der Gestaltung seiner Auslandsbeziehungen (Out-
bound-Investitionen) hat. Die Neuauflage berücksichtigt sämtliche 
einschlägigen Änderungen seit dem Jahr 2015. In Deutschland u.a.:

 – Einführung des § 4 k EStG und des § 3 a EStG
 – Berücksichtigung des Körperschaftsmodernisierungsgesetzes 
(KöMoG)

 – Innerhalb der Europäischen Union u.a.:
 – Umsetzung der Anti-Tax-Avoidance-Directive (ATAD)
 – Erweiterte Berichtspflichten durch das Country-by-Country-Re-
porting

 – Einführung des EU-Streitbeilegungsverfahrens
 – Auf der Ebene der OECD u.a.:
 – Einarbeitung der Einzelmaßnahmen des BEPS-Aktionsplans
 – OECD-Musterabkommen 2017 und dessen Kommentierung
 – Überarbeitete Verrechnungspreislisten

Kiem, Kaufpreisregelungen beim Unternehmenskauf (456 Sei-
ten, 189,00 Euro, Verlag C.H. Beck oHG, Postfach 40 03 40, 80703 
München; Tel. 089/38189-0, Fax 089/38189-398; kundenservice@
beck-shop.de)

Beim Unternehmenskauf ist die Gestaltung von Preisklauseln mit 
ihren vielfältigen wirtschaftlichen und rechtlichen Implikationen 
und ihren Varianten von zentraler Bedeutung. Dieses bewährte 
Handbuch bietet zunächst einen Grundriss der Unternehmensbe-
wertung und stellt anschließend dar, wie die gewonnenen Bewer-
tungsannahmen durch geeignete Klauseln im Unternehmenskauf-
vertrag abgesichert werden können. Im Hauptteil befasst sich das 
Werk umfassend und anschaulich

 – mit der Ableitung interessengerechter Preisvereinbarungen aus 
der Unternehmensbilanz,

 – mit der Gestaltung von Kaufpreis- bzw. Preisanpassungsklauseln,
 – mit deren vertraglicher Einbettung sowie
 – mit der streitigen Durchsetzung von Kaufpreisvereinbarungen.

Zahlreiche Berechnungsbeispiele, Schaubilder, Formulierungsvorschläge 
sowie ein englisch-deutsches Glossar tragen zum hohen Gebrauchs-
wert des Buches bei. Die Neuauflage trägt neben Rechtsentwicklungen 
auch wichtigen Veränderungen der Unternehmenslandschaft und wirt-
schaftlicher Kennzahlen Rechnung.

Herausgeber und Autoren sind mit dem Transaktionsgeschäft aus 
langjähriger Praxis vertraut. Sie sind mit diversen Veröffentlichun-
gen hervorgetreten.

Ott, Beratungsschwerpunkte Unternehmenskauf (840 Seiten, 
180,83 Euro Deubner Verlag GmbH & Co. KG, Postfach 50 19 64, 
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Engl/Fox/Traßl, Formularbuch Umwandlungen (1.599 Seiten, 
219,00 Euro, Verlag C.H. Beck oHG, Postfach 40 03 40, 80703 
München; Tel. 089/38189-0, Fax 089/38189-398; kundenservice@
beck-shop.de)

Der „Engl/Fox/Traßl“ behandelt die im Wirtschaftsleben am häufigs-
ten vorkommenden Arten von Umwandlungen: Verschmelzung, 
 Spaltung, Realteilung, Ausgliederung/Einbringung/Tausch und Form-
wechsel. Diese Umstrukturierungen werden für die gängigsten Rechts-
formen AG, AG & Co. KG, GmbH, GmbH & Co. KG, oHG und PartG an-
hand von insgesamt 28 Formularen dargestellt.

Die 6. Auflage hat den Stand 1. August 2023. Die seit der letzten 
Auflage erfolgten Gesetzesänderungen (u.a. Abzugsteuerentlas-
tungsmodernisierungsgesetz, Gesetz zur Modernisierung des Körper-
schaftsteuerrechts, Jahressteuergesetz 2022, Gesetz zur Umsetzung 
der Umwandlungsrichtlinie) sind komplett berücksichtigt. Außerdem 
wird in den betroffenen Formularen bereits ausführlich auf die durch 
das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts be-
gründeten Änderungen eingegangen. Mit dem MoPeG werden mit 
Wirkung ab 1.1.2024 weitreichende Neuerungen im Personengesell-
schaftsrecht umgesetzt. Neu in dieser Auflage ist ein Formular zum 
Fiktiven Formwechsel bei Ausübung der Option nach § 1 a KStG, die 
durch das KöMoG geschaffen wurde.

RSM Ebner Stolz, Praxishandbuch der internationalen Um-
strukturierungen (438 Seiten, 89,00 Euro, NWB Verlag GmbH & 
Co. KG, Eschstr. 22, 44629 Herne; Tel. 02323/141-900, Fax 02323/ 
141-123; service@nwb.de)

Die zunehmende grenzüberschreitende Verflechtung der Unternehmen 
und die wachsende Komplexität des wirtschaftlichen Umfelds zwingen 
Unternehmen, ihre Organisationsform regelmäßig zu überprüfen und 
anzupassen. Auch die Unternehmensumstrukturierungen werden im-
mer komplexer. Unternehmen stehen regelmäßig vor Fragestellungen, 
die grenzüberschreitende Konstellationen betreffen und nicht ohne die 
entsprechenden Normen des internationalen Steuerrechts gelöst wer-
den können. Das Praxishandbuch der internationalen Umstrukturie-
rungen greift diese Ausgangslage auf und gibt dem Rechtsanwender 
das notwendige Fachwissen an die Hand, um die Tücken einer Um-
strukturierung mit internationalem Bezug sicher zu bewältigen.

Der Inhalt des Werks umfasst Umwandlungsvorgänge im Anwen-
dungsbereich des Umwandlungssteuergesetzes ebenso wie sonstige 
Umstrukturierungsvorgänge – den Wegzug von Gesellschaften und 
Funktionsverlagerungen. Die neuen Entwicklungen bei grenzüber-
schreitenden Umstrukturierungen im Zuge der hohen gesetzgeberi-
schen Dynamik werden dem Leser praxisnah und verständlich zu-
gänglich gemacht.

Habersack/Wicke, UmwG, Umwandlungsgesetz – Kommentar 
(3.200 Seiten, 229,00 Euro, Verlag C.H. Beck oHG, Postfach 40 03 40, 
80703 München; Tel. 089/38189-0, Fax 089/38189-398; kunden 
service@beck-shop.de)

Dieses Werk enthält eine umfassende und praxisgerechte Kommen-
tierung des Umwandlungsgesetzes. Als Onlinekommentar bereits 
bewährt, vereint es alles Wissenswerte zu Verschmelzung, Spaltung, 
Ausgliederung, Vermögensübertragung und Formwechsel von Ge-
sellschaften, Vereinen und Genossenschaften.

Die Auflage wurde völlig neu bearbeitet. Sämtliche aktuellen Stan-
dards der Rechtsprechung und der Finanzverwaltung wurden be-
rücksichtigt.

Beckert/Butenschön/Kielbassa, Unternehmen in der Krise 
(388 Seiten, 69,00 Euro, Verlag C.H. Beck oHG, Postfach 40 03 40, 
80703 München; Tel. 089/38189-0, Fax 089/38189-398; kunden-
service@beck-shop.de)

Zahlreiche Unternehmen stehen vor großen wirtschaftlichen Her-
ausforderungen oder befinden sich bereits akut in einer Krise. Das 
Buch will Geschäftsführer und Leitungsorgane von Unternehmen 
und deren Berater über ihre gesetzlichen Pflichten in der Unter-
nehmenskrise informieren und sensibilisieren, um die (persönliche) 
Haftung oder gar strafrechtliche Sanktionierung von Geschäftslei-
tern und Beratern zu vermeiden. Es orientiert sich dabei im Aufbau 
an den jeweiligen Stadien einer Unternehmenskrise, von den ers-
ten Anzeichen bis zur Insolvenzreife.

Schwerpunkte sind:
 – Pflicht zur Krisenfrüherkennung und der damit verbundenen 
Chance, die Insolvenz eines Unternehmens zu vermeiden.

 – Gesetzliche Neuerungen durch das Gesetz zur Fortentwicklung 
des Sanierungs- und Insolvenzrechts (SanInsFoG) und das Ge-
setz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für 
Unternehmen (StaRUG).

 – Ausführliche Darstellung der verschiedenen Möglichkeiten im 
Insolvenzverfahren als Chance zur Überwindung der Krise.

Wollny, Rechtsgeleitete Unternehmensbewertung (368 Sei-
ten, 89,00 Euro, NWB Verlag GmbH & Co. KG, Eschstr. 22, 44629 
Herne; Tel. 02323/141-900, Fax 02323/141-123; service@nwb.de)

Die rechtsgeleitete Unternehmensbewertung ist ein Sammelbegriff 
für Bewertungsanlässe, die entweder durch das Gesetz oder ein Ge-
richt auf der Grundlage eines Beweisbeschlusses angeordnet wer-
den. Die Anwendung eines bestimmten Bewertungsverfahrens oder 
Bewertungskonzepts – objektiviert oder subjektiv  – ist durch eine 
rechtsgeleitete Unternehmensbewertung noch nicht festgelegt. Viel-
mehr bestimmen die jeweilige Norm oder der Beweisbeschluss, flan-
kiert von berufsständischen Verlautbarungen und der Rechtspre-
chung, nach welchen Leitlinien die Bewertung zu erfolgen hat.

Die Bewertungen, mit denen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und 
Rechtsanwälte konfrontiert sind, können in den überwiegenden 
Fällen der Kategorie der rechtsgeleiteten Bewertung zugeordnet 
werden. Wie in diesen Fällen vorzugehen ist, wird ausführlich be-
handelt. Darüber hinaus werden die Besonderheiten gesellschafts-
rechtlicher, steuerrechtlicher, familienrechtlicher und erbrechtlicher 
Bewertungsanlässe erläutert.

Das vorliegende Buch versteht sich auch als Leitfaden, der durch 
das Fachgebiet der Unternehmensbewertung führt und den Leser 
bei der Beantwortung der Fragen, die im Rahmen der Erstellung ei-
nes Bewertungsgutachtens auftreten, unterstützt. Grundsatzthemen 
wie auch Besonderheiten werden erläutert. Jedem Kapitel ist ein 
Überblick vorangestellt, um dem Nutzer eine schnelle Einarbeitung 
zu ermöglichen. Am Ende jedes Kapitels informiert der Gliederungs-
punkt Rechtsprechung über die einschlägige rechtliche Einordnung.
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Beispiele der Investitions- und Digitalisierungsförderung wird die 
Kombinierbarkeit von Förderprogrammen analysiert.

Unternehmer:innen erhalten zudem konkrete Hilfestellung bei der 
Suche nach einem kompetenten Fördermittelberater. Sie erfahren, 
welchen Anforderungen dieser entsprechen sollte und was bei der 
Vertragsgestaltung und Zusammenarbeit zu beachten ist. Mit zahl-
reichen Grafiken, Tabellen und Checklisten zur Veranschaulichung.

Inhalte:
 – Grundlagen von öffentlichen Fördermitteln
 – Wichtige Projektdaten: Unternehmensdaten, KMU-Kriterien prü-
fen, geplantes Vorhaben

 – Zusammenarbeit zwischen Unternehmer und KMU-Fördermit-
telberater zur Entwicklung eines Fördermittelprojekts

 – Fördermittelrecherche und -analyse
 – Die Beratung bis zur Auszahlung in der Praxis anhand von ech-
ten Praxisfällen

 – Deutsche Bundes- und Länderzuschüsse, EU-Zuschüsse
 – Abruf von öffentlichen Zuschüssen

Veranstaltungen

GastronomieMandate im Fokus von 
Kassennachschau und Betriebsprüfung

Ziel
Anhand eines praktischen Fallbeispiels erfahren Sie, im Spannungsbo-
gen von geltenden Gesetzen und praxistauglichen Verteidigungsmög-
lichkeiten, alle für Sie in der täglichen Arbeit notwendigen Details zu 
Kassennachschau, Betriebsprüfung und der Kommunikation mit der Fi-
nanzverwaltung und werden von unseren Referenten aus der Beratung 
und der Finanzverwaltung durch alle Stolpersteine und Herausforde-
rungen der täglichen Praxis in der Gastronomie-Beratung geführt.

Inhalte
 – Einsatz eines elektronischen Aufzeichnungssystems
 – Zertifizierte Technische Sicherheitseinrichtung
 – Kassennachschau § 146 b AO
 – Der Einstieg in die Betriebsprüfung
 – Das Verwerfen der Buchführung
 – Kalkulationen und Richtsatzsammlung
 – Exposé und Nachkalkulation von Franz Fiskus
 – Tatsächliche Verständigung als Option
 – „Kontroverse“ Diskussion

Nutzen
 – In der simulierten Kassennachschau und Betriebsprüfung werden 

Sie für alle Stolperfallen sensibilisiert und sind so bestens gerüstet 
für die nächste „echte“ Situation bei Ihren Gastronomie-Mandaten

 – Sie erhalten konkrete Tipps für die Kommunikation zwischen Be-
rater und Betriebsprüfer

Termine und Orte
Termin: 27.2.2024 Online | Zeit: 14:00–17:30 Uhr |  
Dauer: 3 Zeitstd. | Ort: An Ihrem PC

Teilnahmegebühr: 345,00 Euro p.P. zzgl. gesetzl. USt

Vorteile auf einen Blick:
 – Systematischer Aufbau durch eine Dreiteilung in Überblick-, Stan-

dard- und Detailebene
 – Zahlreiche Beispiele sowie eigener Abschnitt zu steuerrechtlichen 

Besonderheiten
 – Berücksichtigung und Würdigung unionsrechtlicher Einflüsse

Neben neuester Rechtsprechung und Literatur berücksichtigt die 
3. Auflage die Änderungen durch das UmRUG, das FISG sowie die 
Umsetzung der Digitalisierungs-RL. Herausgeber und Autoren bür-
gen als erfahrene und führende Experten des Umwandlungsrechts 
für hohe Qualität.

Barth/Ernst/Marx, Innovative Bewertung von KMU (159 Sei-
ten (Band 1), 59,99  Euro (Gesamtausgabe  – 5 Bände), Schäffer-
Poeschel Verlag für Wirtschaft • Steuern • Recht GmbH, Reinsburg-
straße 27, 70178 Stuttgart; Tel. 0711/2194-0, Fax 0711/2194-119; 
service@schaeffer-poeschel.de)

Die Bewertung mittelständischer Unternehmen weist einige Beson-
derheiten auf, die mit den traditionellen Bewertungsverfahren nicht 
erfasst werden können. In diesem Buch wird mit der simulations-
basierten Unternehmensplanung und Unternehmensbewertung ein 
innovatives Verfahren vorgeschlagen, das eine Alternative zur klas-
sischen CAPM-basierten Unternehmensbewertung darstellt. Die 
großen Vorteile: Anstelle von Kapitalmarktrisiken werden tatsächlich 
in KMU vorhandene Risiken und Marktunvollkommenheiten berück-
sichtigt, sodass die Bewertungsergebnisse als Grundlage unterneh-
merischer Entscheidungen dienen können. Zudem entspricht die si-
mulationsbasierte Unternehmensbewertung den neuen Gesetzen 
und Prüfungsstandards.

Das Buch richtet sich an Führungskräfte und Berater:innen von 
kleinen und mittleren Unternehmen, die sich mit Bewertungsfra-
gen beschäftigen. Aber auch Studierenden gibt das Buch wertvolle 
Tipps und Hilfestellungen zur Bewertung von KMU mit an die 
Hand. Mithilfe einer durchgehenden Case Study können alle Be-
rechnungsschritte einfach nachvollzogen und auf das eigene Un-
ternehmen übertragen werden.

Ebbing, Öffentliche Fördermittel und Zuschüsse (264 Sei-
ten, 54,99 Euro, Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Munzinger 
Str.  9, 79111 Freiburg; Tel. 0761/898-0, Fax 0761/898-3990; 
 buchhandel@haufe-lexware.com)

Um wettbewerbsfähig und zukunftsfähig zu bleiben, müssen Unter-
nehmen sich neu ausrichten. Ob Erweiterung des Geschäftsgebäu-
des oder Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle – mit öffentlichen 
Fördermitteln können existenzielle Herausforderungen finanziert und 
bewältigt werden.

Die Autorin bietet einen Überblick über die Förderlandschaft für 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Mithilfe praxiserprobter 
Tools und Methoden wird eine professionelle Bedarfsermittlung, 
Recherche und Analyse bis zum Abruf der Mittel ermöglicht. Sie 
beschreibt Chancen und Risiken und gibt Tipps jenseits der veröf-
fentlichten Fördermittelrichtlinien. Ihr Buch erklärt den Beratungs-
prozess vom ersten Kundenkontakt über die Beantragung bis zum 
Abruf der Mittel mit echten Praxisfällen. Anhand ausgewählter 


